
  
  

Synopse Gesetz zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit der kommunalen Vertretungskörperschaften 

und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) 

HGO 
Alte Fassung 

4c 

Neue Fassung (ab 05.04.2025) 

§ 4c § 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(1) Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. 
Zur Berücksichtigung der besonderen Belange soll die Gemeinde geeignete 
Verfahren entwickeln, hierzu können Gremien eingerichtet werden. 

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kin- 
dern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. 
Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteili- 
gung der Einwohner hinaus geeignete Verfahren entwickeln und durchführen. 

(2) Soweit geeignete Verfahren gem. Abs. 1 entwickelt wurden, können Kin- 
dern und Jugendlichen in den Organen der Gemeinde, ihren Ausschüssen so- 
wie den Ortsbeiräten Antrags-, Anhörungs-, Vorschlags- und Redemöglichkei- 
ten eingeräumt werden. 

(3) Die Gemeinde regelt per Satzung die nähere Ausgestaltung der Kinder- 
und Jugendbeteiligung. 

§ 5 
§ 5 

Satzungen Satzungen 

(1) Die Gemeinden können die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft (1) Die Gemeinden können die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
durch Satzung regeln, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Satzun- durch Satzung regeln, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Satzun- 

gen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde nur, soweit eine Geneh- 
migung in den Gesetzen ausdrücklich vorgeschrieben ist. 

gen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde nur, soweit eine Ge- 
nehmigung in den Gemeinden ausdrücklich vorgeschrieben ist. 

(2) In den Satzungen können vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen 
gen gegen Gebote oder Verbote mit Geldbuße bedroht werden. Verwaltungs- gegen Gebote oder Verbote mit Geldbuße bedroht werden. Verwaltungsbe- 
(2) In den Satzungen können vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlun- 

behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig- 
keiten ist der Gemeindevorstand. 

hörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
ist der Gemeindevorstand. 
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(3) Satzungen sind auszufertigen und öffentlich bekanntzumachen. Sie tre- 
ten, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, mit dem Tage nach der Be- 
kanntmachung in Kraft. 

(3) Satzungen sind auszufertigen und öffentlich bekanntzumachen. Sie treten, 
wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, mit dem Tage nach der Bekanntma- 
chung in Kraft. 

(4) Für die Rechtswirksamkeit der Satzungen ist eine Verletzung der Vor- 
schriften der §§ 53, 56, 58, 82 Abs. 3 und des § 88 Abs. 2 unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach der öffentlichen Bekannt- 
machung der Sitzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine 
solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeinde gel- 
tend gemacht worden ist. § 25 Abs. 6, §§ 63, 74 und 138 bleiben unberührt. 

(4) Für die Rechtswirksamkeit der Satzungen ist eine Verletzung der Vorschrif- 
ten der §§ 4c, 8c, 53, 56, 58, 82 Abs. 3 und des § 88 Abs. 2 unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach der öffentlichen Bekanntma- 
chung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine sol- 
che Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist. § 25 Abs. 6, §§ 63, 74 und 138 bleiben unberührt. 

§ 8b § 8b 

Bürgerentscheid Bürgerentscheid 

(1) Die Bürger einer Gemeinde können über eine wichtige Angelegenheit der (1) Die Bürger einer Gemeinde können über eine wichtige Angelegenheit der 
Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). Auch die Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). Auch die Ge- 
Gemeindevertretung kann anstelle einer eigenen Entscheidung die Durchfüh- meindevertretung kann anstelle einer eigenen Entscheidung die Durchführung 
rung eines Bürgerentscheids beschließen; der Beschluss bedarf der Mehrheit eines Bürgerentscheids beschließen; der Beschluss bedarf der Mehrheit von 
von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder (Vertreter- 
begehren). 

mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder (Vertreterbegeh- 
ren). 

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über (2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über 

1 

2 

3 

4 

. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Ge- 
meindevorstand oder dem Bürgermeister obliegen, 

1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Gemein- 
devorstand oder dem Bürgermeister obliegen, 

Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung und die Frage, 2 Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung und die Frage, 
ob die Stelle des Bürgermeisters ehrenamtlich verwaltet werden soll, ob die Stelle des Bürgermeisters ehrenamtlich verwaltet werden soll, 

. die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreter, der Mitglieder des Ge- 
meindevorstands und der sonstigen Gemeindebediensteten, 

3. die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreter, der Mitglieder des Gemein- 
devorstands und der sonstigen Gemeindebediensteten, 

. die Haushaltssatzung (einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbe- 
triebe), die Gemeindeabgaben (außer der Entscheidung über den Erhe- 
bungsmodus des gemeindlichen Straßenbeitrags nach § 11a Abs. 1 des 
Gesetzes über kommunale Abgaben) und die Tarife der Versorgungs- 
und Verkehrsbetriebe der Gemeinde, 

4. die Haushaltssatzung (einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbe- 
triebe), die Gemeindeabgaben (außer der Entscheidung über den Erhe- 
bungsmodus des gemeindlichen Straßenbeitrags nach § 11a Abs. 1 des 
Gesetzes über kommunale Abgaben) und die Tarife der Versorgungs- und 
Verkehrsbetriebe der Gemeinde, 

5 . die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 112) der Gemeinde und der 
Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, 

5. die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 112) der Gemeinde und der Jah- 
resabschlüsse der Eigenbetriebe, 
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5 a.Entscheidungen im Rahmen der Bauleitplanung mit Ausnahme des Auf- 
stellungsbeschlusses nach § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches, 

5a.Entscheidungen im Rahmen der Bauleitplanung mit Ausnahme des verfah- 
renseinleitenden Beschlusses, und sonstige Angelegenheiten, die im Rah- 
men eines Planfeststellungsverfahrens, eines förmlichen Verwaltungsver- 
fahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines abfallrechtlichen, immissi- 
onsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen oder vergleichbaren Zulassungs- 
verfahrens zu entscheiden sind. 

6 . Entscheidungen im Rechtsmittelverfahren sowie über 

. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen. 

6. Entscheidungen im Rechtsmittelverfahren sowie über 

7. Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen. 7 

(3) Das Bürgerbegehren ist schriftlich bei dem Gemeindevorstand einzu- 
reichen; richtet es sich gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung, 
muss es innerhalb von acht Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses 

(3) Das Bürgerbegehren ist schriftlich bei dem Gemeindevorstand einzu- 
reichen; richtet es sich gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung, muss 
es innerhalb von acht Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht 

eingereicht sein. Es muss die zu entscheidende Frage, eine Begründung und sein. Es muss die zu entscheidende Frage, eine Begründung und einen nach 
einen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für 
die Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten sowie bis zu 
drei Vertrauenspersonen bezeichnen, die zur Entgegennahme von Mitteilun- 
gen und Entscheidungen der Gemeinde sowie zur Abgabe von Erklärungen 
gegenüber dem Gemeindevorstand ermächtigt sind. Das Bürgerbegehren 
muss in Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern von mindestens 3 
Prozent, in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern von mindestens 5 

den gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung 
der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten sowie bis zu drei Vertrauens- 
personen bezeichnen, die zur Entgegennahme von Mitteilungen und Entschei- 
dungen der Gemeinde sowie zur Abgabe von Erklärungen gegenüber dem Ge- 
meindevorstand ermächtigt sind. Das Bürgerbegehren muss in Gemeinden mit 
mehr als 100 000 Einwohnern von mindestens 3 Prozent, in Gemeinden mit 
mehr als 50 000 Einwohnern von mindestens 5 Prozent und in den sonstigen 

Prozent und in den sonstigen Gemeinden von mindestens 10 Prozent der bei Gemeinden von mindestens 10 Prozent der bei der letzten Gemeindewahl 
der letzten Gemeindewahl amtlich ermittelten Zahl der wahlberechtigten Ein- amtlich ermittelten Zahl der wahlberechtigten Einwohner unterzeichnet sein; 
wohner unterzeichnet sein; die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss im die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeich- 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. § 3a des Hessischen Verwal- 
tungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Der Gemeindevorstand 
unterrichtet auf Wunsch vor der Sammlung der Unterschriften über die beim 
Bürgerbegehren einzuhaltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

nung gegeben sein. § 3a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes fin- 
det keine Anwendung. Der Gemeindevorstand unterrichtet auf Wunsch vor der 
Sammlung der Unterschriften über die beim Bürgerbegehren einzuhaltenden 
gesetzlichen Bestimmungen. 

(4) Ein Bürger- oder Vertreterbegehren darf nur Angelegenheiten zum Ge- 
genstand haben, über die innerhalb der letzten drei Jahre nicht bereits ein 

(4) Ein Bürger- oder Vertreterbegehren darf nur Angelegenheiten zum Gegen- 
stand haben, über die innerhalb der letzten drei Jahre nicht bereits ein Bürger- 

Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. Über die Zulässigkeit eines Bürger- entscheid durchgeführt worden ist. Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegeh- 
begehrens entscheidet die Gemeindevertretung. Der Bürgerentscheid ent- 
fällt, wenn die Gemeindevertretung die Durchführung der mit dem Bürgerbe- 

rens entscheidet die Gemeindevertretung. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn 
die Gemeindevertretung die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren ver- 

gehren verlangten Maßnahmen beschließt. Die Gemeindevertretung kann mit langten Maßnahmen beschließt. Die Gemeindevertretung kann mit Zustim- 
Zustimmung der Vertrauenspersonen Unstimmigkeiten im Wortlaut der Fra- 
gestellung des Bürgerbegehrens bereinigen. Eine Beanstandung des Zulas- 
sungsbeschlusses nach § 138 ist nur innerhalb von sechs Wochennach der 
Beschlussfassung zulässig. 

mung der Vertrauenspersonen Unstimmigkeiten im Wortlaut der Fragestellung 
des Bürgerbegehrens bereinigen. Eine Beanstandung des Zulassungsbe- 
schlusses nach § 138 ist nur innerhalb von sechs Wochennach der Beschluss- 
fassung zulässig. 
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(5) Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss den Bürgern die von den 
Gemeindeorganen vertretene Auffassung dargelegt werden. 

(5) Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss den Bürgern die von den Ge- 
meindeorganen vertretene Auffassung dargelegt werden. 

(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschie- 
den, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, 
sofern diese Mehrheit in Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern min- 
destens 15 Prozent, in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern mindes- 

(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschie- 
den, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, so- 
fern diese Mehrheit in Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern mindes- 
tens 15 Prozent, in Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern mindestens 

tens 20 Prozent und in den sonstigen Gemeinden mindestens 25 Prozent der 20 Prozent und in den sonstigen Gemeinden mindestens 25 Prozent der 
Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein 
beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, 

Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein 
beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, 

hat die Gemeindevertretung die Angelegenheit zu entscheiden. Finden an ei- hat die Gemeindevertretung die Angelegenheit zu entscheiden. Finden an ei- 
nem Tag mehrere Bürgerentscheide statt und werden die gleichzeitig zur Ab- nem Tag mehrere Bürgerentscheide statt und werden die gleichzeitig zur Ab- 
stimmung gestellten Fragen jeweils von einer ausreichenden Mehrheit so be- stimmung gestellten Fragen jeweils von einer ausreichenden Mehrheit so be- 
antwortet, dass die Bürgerentscheide inhaltlich nicht miteinander zu verein- antwortet, dass die Bürgerentscheide inhaltlich nicht miteinander zu vereinba- 
baren sind, dann gilt die Mehrheitsentscheidung, für welche die größere Zahl ren sind, dann gilt die Mehrheitsentscheidung, für welche die größere Zahl von 
von gültigen Stimmen abgegeben wurde. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los, das der Gemeindewahlleiter in einer Sitzung des Wahlausschusses 
zieht. 

gültigen Stimmen abgegeben wurde. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los, das der Gemeindewahlleiter in einer Sitzung des Wahlausschusses zieht. 

(7) Der Bürgerentscheid, der die nach Abs. 6 erforderliche Mehrheit erhalten 
hat, hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der Gemeindevertretung. (7) Der Bürgerentscheid, der die nach Abs. 6 erforderliche Mehrheit erhalten 

hat, hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der Gemeindevertretung. Die Gemeindevertretung kann einen Bürgerentscheid frühestens nach drei 
Die Gemeindevertretung kann einen Bürgerentscheid frühestens nach drei 
Jahren abändern. Die §§ 63 und 138 finden keine Anwendung. 

Jahren abändern. Die §§ 63 und 138 finden keine Anwendung. 

(8) Das Nähere regelt das Hessische Kommunalwahlgesetz. 
(8) Das Nähere regelt das Hessische Kommunalwahlgesetz. 

§ 8c § 8c 

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Beiräten, Kommissionen und Sach- 
verständigen 

Interessenvertretung für ältere Menschen, sonstige Beiräte, Kommissionen 

(1) Die Gemeinde kann zur Wahrung der Interessen älterer Menschen einen 
Beirat einrichten. Anstelle eines Beirates kann auf Beschluss der Gemeinde- 
vertretung auch ein Beauftragter für die Belange älterer Menschen bestellt wer- 
den. 

(1) Kindern und Jugendlichen können in ihrer Funktion als Vertreter von Kin- 
der- oder Jugendinitiativen in den Organen der Gemeinde und ihren Aus- 
schüssen sowie den Ortsbeiräten Anhörungs-, Vorschlags- und Redemög- 
lichkeiten eingeräumt werden. Entsprechendes gilt für Vertreter von Beiräten, 
Kommissionen und für Sachverständige. Die zuständigen Organe der Ge- 
meinde können hierzu entsprechende Regelungen festlegen. 

(2) Zur Berücksichtigung besonderer Belange kann die Gemeinde weitere Bei- 
räte mit beratender Funktion bilden. (2) Die Regelung des § 88 Abs. 2 bleibt unberührt 
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(3) Beiräten, Beauftragten für ältere Menschen, Kommissionen und Sachver- 
ständigen können in den Organen der Gemeinde, ihren Ausschüssen sowie 
den Ortsbeiräten Anhörungs-, Vorschlags- und Redemöglichkeiten in den An- 
gelegenheiten eingeräumt werden, die ihren Aufgabenbereich betreffen. Die 
Gemeinde regelt per Satzung die weitere Ausgestaltung der Beiräte, des Be- 
auftragten für ältere Menschen, für Kommissionen und Sachverständige. 

(4) Die Regelung des § 88 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 17 § 17 
Rechtsfolgen, Auseinandersetzung Rechtsfolgen, Auseinandersetzung 

(1) In der Vereinbarung nach § 16 Abs. 3 ist insbesondere der Umfang der (1) In der Vereinbarung nach § 16 Abs. 3 ist insbesondere der Umfang der 
Grenzänderung zu regeln und sind Bestimmungen über den Tag der Rechts- Grenzänderung zu regeln und sind Bestimmungen über den Tag der Rechts- 
wirksamkeit und, soweit erforderlich, über das Ortsrecht, die Verwaltung, die 
Rechtsnachfolge, die Auseinandersetzung und den Wahltag einer Nachwahl 
nach § 32 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes zu treffen (Grenzänderungs- 
vertrag). Wird eine neue Gemeinde gebildet, muss die Vereinbarung auch 

wirksamkeit und, soweit erforderlich, über das Ortsrecht, die Verwaltung, die 
Rechtsnachfolge, die Auseinandersetzung und den Wahltag einer Nachwahl 
nach § 32 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes zu treffen (Grenzänderungsver- 
trag). Wird eine neue Gemeinde gebildet, muss die Vereinbarung auch Bestim- 

Bestimmungen über die vorläufige Wahrnehmung der Aufgaben der Gemein- mungen über die vorläufige Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeindeorgane 
deorgane der neuen Gemeinde enthalten. Für die vorläufige Wahrnehmung 
der Aufgaben des Bürgermeisters in der neu gebildeten Gemeinde bestellt 
die obere Aufsichtsbehörde einen Beauftragten; § 141 gilt entsprechend. Auf 

der neuen Gemeinde enthalten. Für die vorläufige Wahrnehmung der Aufga- 
ben des Bürgermeisters in der neu gebildeten Gemeinde bestellt die obere 
Aufsichtsbehörde einen Beauftragten; § 141 gilt entsprechend. Auf die Bestel- 

die Bestellung kann verzichtet werden, wenn ein hauptamtlicher Beigeordne- lung kann verzichtet werden, wenn ein hauptamtlicher Beigeordneter nach § 
ter nach § 16 Abs. 3 Satz 6 vorhanden ist. Wird eine Gemeinde in eine an- 
dere Gemeinde eingegliedert, muss die Vereinbarung auch Bestimmungen 
über die vorläufige Vertretung der Bevölkerung der eingegliederten Ge- 
meinde durch die Gemeindevertreter der eingegliederten Gemeinde in der 
Gemeindevertretung der aufnehmenden Gemeinde bis zur nächsten regel- 

16 Abs. 3 Satz 6 vorhanden ist. Wird eine Gemeinde in eine andere Gemeinde 
eingegliedert, muss die Vereinbarung auch Bestimmungen über die vorläufige 
Vertretung der Bevölkerung der eingegliederten Gemeinde durch die Gemein- 
devertreter der eingegliederten Gemeinde in der Gemeindevertretung der auf- 
nehmenden Gemeinde bis zur nächsten regelmäßigen Wahl oder einer Nach- 

mäßigen Wahl oder einer Nachwahl treffen. Der Gemeindevertretung der auf- wahl treffen. Der Gemeindevertretung der aufnehmenden Gemeinde muss 
nehmenden Gemeinde muss mindestens ein Gemeindevertreter der einge- 
gliederten Gemeinde angehören, im Übrigen sind bei der Bestimmung der 

mindestens ein Gemeindevertreter der eingegliederten Gemeinde angehören, 
im Übrigen sind bei der Bestimmung der Zahl der Gemeindevertreter der ein- 

Zahl der Gemeindevertreter der eingegliederten Gemeinde in der Gemeinde- gegliederten Gemeinde in der Gemeindevertretung der aufnehmenden Ge- 
vertretung der aufnehmenden Gemeinde die örtlichen Verhältnisse und der 
Bevölkerungsanteil zu berücksichtigen. Im Falle des Satz 3 muss die Verein- 
barung ferner Bestimmungen über eine befristete Vertretung der eingeglie- 
derten Gemeinde bei Streitigkeiten über die Vereinbarung treffen. 

meinde die örtlichen Verhältnisse und der Bevölkerungsanteil zu berücksichti- 
gen. Im Falle des Satz 3 muss die Vereinbarung ferner Bestimmungen über 
eine befristete Vertretung der eingegliederten Gemeinde bei Streitigkeiten über 
die Vereinbarung treffen. 
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(2) Der Grenzänderungsvertrag bedarf der Genehmigung der oberen Auf- 
sichtsbehörde. Die obere Aufsichtsbehörde hat den Grenzänderungsvertrag 
mit dem Genehmigungsvermerk im Staatsanzeiger für das Land Hessen öf- 

(2) Der Grenzänderungsvertrag bedarf der Genehmigung der oberen Auf- 
sichtsbehörde. Die obere Aufsichtsbehörde hat den Grenzänderungsvertrag 
mit dem Genehmigungsvermerk im Staatsanzeiger für das Land Hessen öf- 

fentlich bekannt zu machen. In Fällen von geringer Bedeutung genehmigt die fentlich bekannt zu machen. In Fällen von geringer Bedeutung genehmigt die 
Aufsichtsbehörde die Vereinbarung über die Grenzänderung. Geringe Be- 
deutung hat eine Grenzänderung, wenn sie nicht mehr als drei Prozent des 
Gebiets der abgebenden Gemeinde und nicht mehr als insgesamt 200 Ein- 
wohner erfasst. Die beteiligten Gemeinden haben den Grenzänderungsver- 
trag mit dem Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde nach den für ihre 
Satzungen geltenden Vorschriften öffentlich bekannt zu machen. 

Aufsichtsbehörde die Vereinbarung über die Grenzänderung. Geringe Bedeu- 
tung hat eine Grenzänderung, wenn sie nicht mehr als drei Prozent des Ge- 
biets der abgebenden Gemeinde und nicht mehr als insgesamt 200 Einwohner 
erfasst. Die beteiligten Gemeinden haben den Grenzänderungsvertrag mit dem 
Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde nach den für ihre Satzungen gel- 
tenden Vorschriften öffentlich bekannt zu machen. 

(3) Enthält die Vereinbarung nach § 16 Abs. 3 keine erschöpfende Regelung 
oder kann wegen einzelner Bestimmungen die Genehmigung nicht erteilt 
werden, ersucht die zuständige Aufsichtsbehörde die Gemeinden, die Män- 
gel binnen angemessener Frist zu beseitigen. Kommen die Gemeinden ei- 
nem solchen Ersuchen nicht nach, trifft die zuständige Aufsichtsbehörde die 
im Interesse des öffentlichen Wohls erforderlichen Bestimmungen. 

(3) Enthält die Vereinbarung nach § 16 Abs. 3 keine erschöpfende Regelung 
oder kann wegen einzelner Bestimmungen die Genehmigung nicht erteilt wer- 
den, ersucht die zuständige Aufsichtsbehörde die Gemeinden, die Mängel bin- 
nen angemessener Frist zu beseitigen. Kommen die Gemeinden einem sol- 
chen Ersuchen nicht nach, trifft die zuständige Aufsichtsbehörde die im Inte- 
resse des öffentlichen Wohls erforderlichen Bestimmungen. 

(4) Bei einer Änderung der Gemeindegrenzen durch Gesetz werden die (4) Bei einer Änderung der Gemeindegrenzen durch Gesetz werden die 
Rechtsfolgen und die Auseinandersetzung im Gesetz oder durch Verordnung Rechtsfolgen und die Auseinandersetzung im Gesetz oder durch Verordnung 
geregelt. Das Gesetz kann dies auch der Regelung durch Vereinbarung 
überlassen, die der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde bedarf. 
Kommt diese Vereinbarung nicht zustande, gilt Abs. 3 entsprechend. 

geregelt. Das Gesetz kann dies auch der Regelung durch Vereinbarung über- 
lassen, die der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde bedarf. 
Kommt diese Vereinbarung nicht zustande, gilt Abs. 3 entsprechend. 

(5) Die Genehmigung des Grenzänderungsvertrags und die Entscheidung 
der Aufsichtsbehörde über die Auseinandersetzung begründen Rechte und 

(5) Die Genehmigung des Grenzänderungsvertrags und die Entscheidung der 
Aufsichtsbehörde über die Auseinandersetzung begründen Rechte und Pflich- 

Pflichten der Beteiligten. Sie bewirken den Übergang, die Beschränkung oder ten der Beteiligten. Sie bewirken den Übergang, die Beschränkung oder Aufhe- 
Aufhebung von dinglichen Rechten. Die Aufsichtsbehörde ersucht die zustän- bung von dinglichen Rechten. Die beteiligten Kommunen ersuchen die zustän- 
digen Behörden um die Berichtigung der öffentlichen Bücher. digen Behörden um Berichtigung der öffentlichen Bücher. 

(6) Rechtshandlungen, die aus Anlass der Änderung des Gemeindegebiets 
erforderlich werden, sind frei von öffentlichen Abgaben und Gebühren. 

(6) Rechtshandlungen, die aus Anlass der Änderung des Gemeindegebiets er- 
forderlich werden, sind frei von öffentlichen Abgaben und Gebühren. 

§ 24a § 24a 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer (1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1 . ohne wichtigen Grund die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ab- 
lehnt oder ihre Ausübung verweigert, 

1. ohne wichtigen Grund die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit ab- 
lehnt oder ihre Ausübung verweigert, 
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2. die Pflichten des § 24 oder des § 26 verletzt. 2. die Pflichten der §§ 24, 26 oder 26a verletzt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro 
geahndet werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro 
geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand. 

§ 25 § 25 

Widerstreit der Interessen Widerstreit der Interessen 

(1) Niemand darf in haupt- oder ehrenamtlicher Tätigkeit in einer Angelegen- 
heit beratend oder entscheidend mitwirken, wenn er 

(1) Niemand darf in haupt- oder ehrenamtlicher Tätigkeit in einer Angelegen- 
heit beratend oder entscheidend mitwirken, wenn er 

1 

2 

3 

. durch die Entscheidung in der Angelegenheit einen unmittelbaren Vorteil 1. durch die Entscheidung in der Angelegenheit einen unmittelbaren Vorteil 
oder Nachteil erlangen kann, oder Nachteil erlangen kann, 

. Angehöriger einer Person ist, die zu dem in Nr. 1 bezeichneten Personen- 2. Angehöriger einer Person ist, die zu dem in Nr. 1 bezeichneten Personen- 
kreis gehört, kreis gehört, 

. eine natürliche oder juristische Person nach Nr. 1 kraft Gesetzes oder in 
der betreffenden Angelegenheit kraft Vollmacht vertritt (Einzel- oder Ge- 
samtvertretung), 

3. eine natürliche oder juristische Person nach Nr. 1 kraft Gesetzes oder in 
der betreffenden Angelegenheit kraft Vollmacht vertritt (Einzel- oder Ge- 
samtvertretung), 

4 . bei einer natürlichen oder juristischen Person oder Vereinigung nach Nr. 
gegen Entgelt beschäftigt ist, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti- 

gen, dass dadurch Befangenheit gegeben ist, 

4. bei einer natürlichen oder juristischen Person oder Vereinigung nach Nr. 1 
gegen Entgelt beschäftigt ist, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass dadurch Befangenheit gegeben ist, 

1 

5. bei einer juristischen Person oder Vereinigung nach Nr. 1 als Mitglied des 5. bei einer juristischen Person oder Vereinigung nach Nr. 1 als Mitglied des 
Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines gleichartigen Organs tätig ist, es 
sei denn, dass er diesem Organ als Vertreter oder auf Vorschlag der Ge- 
meinde angehört, 

Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines gleichartigen Organs tätig ist, es 
sei denn, dass er diesem Organ als Vertreter oder auf Vorschlag der Ge- 
meinde angehört, 

6 . in anderer als öffentlicher Eigenschaft in der Angelegenheit tätig gewor- 6. in anderer als öffentlicher Eigenschaft in der Angelegenheit tätig geworden 
ist. den ist. 

Satz 1 gilt nicht, wenn jemand an der Entscheidung lediglich als Angehö- 
riger einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe beteiligt ist, deren gemein- 
same Interessen durch die Angelegenheit berührt werden. 

Satz 1 gilt nicht, wenn jemand an der Entscheidung lediglich als Angehöri- 
ger einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe beteiligt ist, deren gemein- 
same Interessen durch die Angelegenheit berührt werden. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für die Stimmabgabe bei Wahlen und Abberufungen. (2) Abs. 1 gilt nicht für die Stimmabgabe bei Wahlen und Abberufungen. 

(3) Ob ein Widerstreit der Interessen vorliegt, entscheidet das Organ oder 
Hilfsorgan, dem der Betroffene angehört oder für das er die Tätigkeit ausübt. 

(3) Ob ein Widerstreit der Interessen vorliegt, entscheidet das Organ oder 
Hilfsorgan, dem der Betroffene angehört oder für das er die Tätigkeit ausübt. 

(4) Wer annehmen muss, weder beratend noch entscheidend mitwirken zu 
dürfen, hat dies vorher dem Vorsitzenden des Organs oder Hilfsorgans, dem 

(4) Wer annehmen muss, weder beratend noch entscheidend mitwirken zu 
dürfen, hat dies vorher dem Vorsitzenden des Organs oder Hilfsorgans, dem 
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er angehört oder für das er die Tätigkeit ausübt, mitzuteilen. Wer an der Be- 
ratung und Entscheidung nicht teilnehmen darf, muss den Beratungsraum 
verlassen; dies gilt auch für die Entscheidung nach Abs. 3. 

er angehört oder für das er die Tätigkeit ausübt, mitzuteilen. Wer an der Bera- 
tung und Entscheidung nicht teilnehmen darf, muss den Beratungsraum oder 
die Bild-Ton-Übertragung verlassen; dies gilt auch für die Entscheidung nach 
Abs. 3. 

(5) Angehörige im Sinne des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sind: (5) Angehörige im Sinne des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sind: 
1. der Verlobte, 
2. der Ehegatte, 
2a. der eingetragene Lebenspartner, 
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 
4. Geschwister, 

1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
6 

. 

. 
der Verlobte, 
der Ehegatte, 

a. der eingetragene Lebenspartner, 
. 
. 
. 
. 

Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 
Geschwister, 
Kinder der Geschwister, 5. Kinder der Geschwister, 
Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 

6a. eingetragene Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der einge- 
tragenen Lebenspartner, 

a. eingetragene Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der ein- 
getragenen Lebenspartner, 

7 
8 
. 
. 

Geschwister der Eltern, 7. Geschwister der Eltern, 
Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis 
mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden 
sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 

8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit 
häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind 
(Pflegeeltern und Pflegekinder). 

Angehörige sind die in Satz 1 bezeichneten Personen auch dann, wenn Angehörige sind die in Satz 1 bezeichneten Personen auch dann, wenn 
1. in den Fällen der Nr. 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe nicht 

mehr besteht, 
1. in den Fällen der Nr. 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe 

nicht mehr besteht, 
1 

2 

3 

a. in den Fällen der Nr. 2a, 3 und 6a die die Beziehung begründende ein- 1a. in den Fällen der Nr. 2a, 3 und 6a die die Beziehung begründende einge- 
tragene Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht, 

2. in den Fällen der Nr. 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft 
durch Annahme als Kind erloschen ist, 

getragene Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht, 
. in den Fällen der Nr. 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft 

durch Annahme als Kind erloschen ist, 
. im Falle der Nr. 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern 3. im Falle der Nr. 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern 

die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

(6) Beschlüsse, die unter Verletzung der Abs. 1 bis 4 gefasst worden sind, (6) Beschlüsse, die unter Verletzung der Abs. 1 bis 4 gefasst worden sind, sind 
sind unwirksam. Sie gelten jedoch sechs Monate nach der Beschlussfassung unwirksam. Sie gelten jedoch sechs Monate nach der Beschlussfassung oder, 
oder, wenn eine öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, sechs Monate wenn eine öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, sechs Monate nach 
nach dieser als von Anfang an wirksam zustande gekommen, wenn nicht vor- dieser als von Anfang an wirksam zustande gekommen, wenn nicht vorher der 
her der Gemeindevorstand oder der Bürgermeister widersprochen oder die Gemeindevorstand oder der Bürgermeister widersprochen oder die Aufsichts- 
Aufsichtsbehörde sie beanstandet hat; die Widerspruchsfristen der §§ 63 und behörde sie beanstandet hat; die Widerspruchsfristen der §§ 63 und 74 bleiben 
7 4 bleiben unberührt. Die Wirksamkeit tritt nicht gegenüber demjenigen ein, unberührt. Die Wirksamkeit tritt nicht gegenüber demjenigen ein, der vor Ablauf 

der Sechsmonatsfrist ein Rechtsmittel eingelegt oder ein gerichtliches Verfah- 
ren anhängig gemacht hat, wenn in dem Verfahren der Mangel festgestellt 
wird. 

der vor Ablauf der Sechsmonatsfrist ein Rechtsmittel eingelegt oder ein ge- 
richtliches Verfahren anhängig gemacht hat, wenn in dem Verfahren der 
Mangel festgestellt wird. 
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§ 30 § 30 
Aktives Wahlrecht Aktives Wahlrecht 

(1) Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag (1) Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag 

1. 1. 
Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsan- 
gehöriger eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland (Unionsbürger) ist, 

Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsange- 
höriger eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Wohn- 
sitz in der Bundesrepublik Deutschland (Unionsbürger) ist, 

2. 2. 
das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und 

3. 3. 
seit mindestens sechs Wochen in der Gemeinde seinen Wohnsitz hat; Ent- 
sprechendes gilt für den Ortsbezirk (§ 81). 

seit mindestens sechs Wochen in der Gemeinde seinen Wohnsitz oder seinen 
dauernden Aufenthalt hat, ohne einen Wohnsitz zu haben; Entsprechendes gilt 
für den Ortsbezirk (§ 81). 

Bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts 
gilt der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz. Bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts gilt 

der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz. 

(2) Hauptamtliche Bürgermeister, hauptamtliche Beigeordnete und Landräte (2) Hauptamtliche Bürgermeister, hauptamtliche Beigeordnete und Landräte 
sind ohne Rücksicht auf die Dauer des Wohnsitzes mit dem Amtsantritt in der sind ohne Rücksicht auf die Dauer des Wohnsitzes oder des dauernden Auf- 
Gemeinde wahlberechtigt. enthalts mit dem Amtsantritt in der Gemeinde wahlberechtigt. 

§ 32 § 32 
Passives Wahlrecht Passives Wahlrecht 

(1) Wählbar als Gemeindevertreter sind die Wahlberechtigten, die am Wahl- (1) Wählbar als Gemeindevertreter sind die Wahlberechtigten, die am Wahltag 
tag das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten in das achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten in der 
der Gemeinde ihren Wohnsitz haben; Entsprechendes gilt für den Ortsbezirk 
(§ 81). § 30 Abs. 1 Satz 2 gilt für die Wählbarkeit entsprechend. 

Gemeinde ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben; Entsprechendes 
gilt für den Ortsbezirk (§ 81). § 30 Abs. 1 Satz 2 gilt für die Wählbarkeit ent- 
sprechend. 

(2) Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fä- 
higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. (2) Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fä- 

higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
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§ 35 § 35 

Unabhängigkeit Unabhängigkeit 

(1) Die Gemeindevertreter üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die (1) Die Gemeindevertreter üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die 
Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmten Überzeugung aus und sind an 
Aufträge und Wünsche der Wähler nicht gebunden. 

Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Auf- 
träge und Wünsche der Wähler nicht gebunden. 

(2) Gemeindevertreter sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der §§ 24 bis 26 
und des § 27. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge- 
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Aufsichtsbehörde. 

(2) Gemeindevertreter sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der §§ 24 bis 26 und 
des § 27. Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand. 

§ 36b 

Ein-Personen-Fraktion 

(1) Entfällt in einer Gemeinde mit bis zu 23 Gemeindevertretern nach dem 
Wahlergebnis auf eine Partei oder Wählergruppe nur ein Sitz in der Gemein- 
devertretung, so hat der entsprechende Gemeindevertreter auch dann die 
Rechte und Pflichten einer Fraktion, wenn es nicht zu einem Zusammen- 
schluss nach § 36a Abs. 1 kommt (Ein-Personen-Fraktion). 

(aufgehoben) 

(2) Dies gilt mit der Maßgabe, dass die Ein-Personen-Fraktion nicht die Bil- 
dung eines Akteneinsichts-ausschusses nach § 50 Abs. 2 Satz 2 verlangen 
kann. 

(3) Im Fall der Übersendung von Ergebnisniederschriften der Sitzungen des 
Gemeindevorstands nach § 50 Abs. 2 Satz 4 tritt an die Stelle des Fraktions- 
vorsitzenden der Gemeindevertreter, der die Ein-Personen-Fraktion bildet. 

§ 38 § 38 

Zahl der Gemeindevertreter Zahl der Gemeindevertreter 

(1) Die Zahl der Gemeindevertreter beträgt in Gemeinden (1) Die Zahl der Gemeindevertreter beträgt in Gemeinden 
bis zu 3 000 Einwohnern 
von 3 001 bis zu 

000 Einwohnern 
von 5 001 bis zu 
0 000 Einwohnern 

15 

23 

31 

bis zu 3 000 Einwohnern 
von 3 001 bis zu 
5 000 Einwohnern 
von 5 001 bis zu 
10 000 Einwohnern 

15 

23 

31 

5 

1 

1 0 



  
  

von 
5 000 Einwohnern 

von 25 001 bis zu 
0 000 Einwohnern 

von 50 001 bis zu 
00 000 Einwohnern 

von 100 001 bis zu 
50 000 Einwohnern 

von 250 001 bis zu 
00 000 Einwohnern 

von 500 001 bis zu 
000 000 Einwohnern 

10 001 bis zu von 
25 000 Einwohnern 
von 25 001 bis zu 
50 000 Einwohnern 
von 50 001 bis zu 
100 000 Einwohnern 
von 100 001 bis zu 
250 000 Einwohnern 
von 250 001 bis zu 
500 000 Einwohnern 
von 500 001 bis zu 
1 000 000 Einwohnern 
über 

10 001 bis zu 
2 37 

45 

59 

71 

81 

93 

37 

45 

59 

71 

81 

93 

5 

1 

2 

5 

1 
über 1 000 000 Einwohnern 105. 1 000 000 Einwohnern 105. 

(2) Durch die Hauptsatzung kann bis spätestens zwölf Monate vor Ablauf der (2) Durch die Hauptsatzung kann bis spätestens zwölf Monate vor Ablauf der 
Wahlzeit die Zahl der Gemeindevertreter auf die für die nächst niedrigere 
Größengruppe maßgebliche oder eine dazwischenliegende ungerade Zahl 
festgelegt werden. In der niedrigsten Einwohnergrößenklasse kann die Zahl 

Wahlzeit die Zahl der Gemeindevertreter auf die für die nächst niedrigere Grö- 
ßengruppe maßgebliche oder eine dazwischenliegende ungerade Zahl festge- 
legt werden. In der niedrigsten Einwohnergrößenklasse kann die Zahl der Ge- 

der Gemeindevertreter bis auf 11 abgesenkt werden. Die Änderung muss mit meindevertreter bis auf 11 abgesenkt werden. Die Änderung gilt ab der nächs- 
einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ge- 
meindevertreter beschlossen werden und gilt ab der nächsten Wahlzeit. 

ten Wahlzeit. 

§ 40 § 40 

Rechtsverhältnisse des Bürgermeisters und der Beigeordneten Rechtsverhältnisse des Bürgermeisters und der Beigeordneten 

(1) Der hauptamtliche Bürgermeister ist Wahlbeamter in einem Beamtenver- 
hältnis auf Zeit (§ 6 des Hessischen Beamtengesetzes). 

(1) Der hauptamtliche Bürgermeister ist Wahlbeamter in einem Beamtenver- 
hältnis auf Zeit (§ 6 des Hessischen Beamtengesetzes). 

(2) Für den hauptamtlichen Bürgermeister gilt für den Eintritt in den Ruhe- (2) Für den hauptamtlichen Bürgermeister gilt für den Eintritt in den Ruhestand 
stand keine Altersgrenze; § 6 Abs. 3 und 6 sowie die §§ 33 bis 35 des Hessi- keine Altersgrenze; § 6 Abs. 3 und 6 sowie die §§ 33 bis 35 des Hessischen 
schen Beamtengesetzes finden keine Anwendung. Der hauptamtliche Bür- 
germeister tritt mit Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand, wenn er 

Beamtengesetzes finden keine Anwendung. Der hauptamtliche Bürgermeister 
tritt mit Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand, wenn er 

1 . als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von acht Jahren erreicht und 

. das 55. Lebensjahr vollendet hat 

1. als Beamter auf Zeit Amtszeiten von insgesamt acht Jahren nach diesem 
Gesetz oder vergleichbarem Landesrecht, 

2 
2. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von fünf Jahren beim letzten Dienst- 

herrn erreicht hat und 
und nicht erneut in dasselbe oder ein höherwertiges Amt berufen wird. 

3. das 55. Lebensjahr vollendet hat 
und nicht erneut in dasselbe oder höherwertiges Amt berufen wird. § 43 
Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes bleibt unberührt. 
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(3) Der hauptamtliche Bürgermeister wird auf seinen Antrag mit Ablauf der 
Amtszeit in den Ruhestand versetzt, wenn er 

(3) Der hauptamtliche Bürgermeister wird auf seinen Antrag mit Ablauf der 
Amtszeit in den Ruhestand versetzt, wenn er 

1 . als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von acht Jahren erreicht und 1. als Beamter auf Zeit Amtszeiten von insgesamt acht Jahren nach diesem 
Gesetz oder vergleichbarem Landesrecht, 

2. das 50. Lebensjahr vollendet hat. 
2. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von fünf Jahren beim letzten Dienstherrn 

erreicht hat und 

3 . das 50. Lebensjahr vollendet hat. 

Der Antrag muss vor Ablauf der Amtszeit gestellt werden. Für jeden Monat vor 
Vollendung des 55. Lebensjahres vermindert sich das Ruhegehalt dauerhaft um 

Der Antrag muss vor Ablauf der Amtszeit gestellt werden. Für jeden Monat vor 
Vollendung des 55. Lebensjahres vermindert sich das Ruhegehalt dauerhaft 
um 0,3 Prozent (Versorgungsabschlag). Bei einer Amtszeit von 20 Jahren ver- 
ringert sich der Versorgungsabschlag für jedes weitere volle Jahr um 10 Pro- 
zent. Dieser Versorgungsabschlag tritt an die Stelle desjenigen nach § 14 
Abs. 3 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes vom 27. Mai 2013 
(GVBl. S. 218, 312), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. 
S. 158). 

0,3 Prozent (Versorgungsabschlag). Bei einer Amtszeit von 20 Jahren verrin- 
gert sich der Versorgungsabschlag für jedes weitere volle Jahr um 10 Prozent. 
Dieser Versorgungsabschlag tritt an die Stelle desjenigen nach § 14 Abs. 3 des 
Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218, 
312), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2024 (GVBl. 2024 Nr. 28). 

(3a) Der hauptamtliche Bürgermeister wird auf seinen Antrag hin jederzeit in 
den Ruhestand zu versetzt, wenn er 
1 . als Beamter auf Zeit Amtszeiten von insgesamt acht Jahren nach diesem Ge- 
setz oder vergleichbarem Landesrecht, 
. als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von fünf Jahren beim letzten Dienstherrn 

und 
2 

3. die Altersgrenze nach § 33 Abs. 1 oder Abs. 3 des Hessischen Beamtenge- 
setzes erreicht hat. 

(4) Tritt der hauptamtliche Bürgermeister nach Abs. 2 oder 3 nicht in den Ruhe- 
stand, ist er entlassen. In diesem Fall entsteht ein Anspruch auf Altersgeld nach 
Maßgabe der §§ 76 und 77 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes. §§ 

(4) Tritt der hauptamtliche Bürgermeister nach Abs. 2 oder 3 nicht in den Ru- 
hestand, ist er entlassen. In diesem Fall entsteht ein Anspruch auf Altersgeld 
nach Maßgabe der §§ 76 und 77 des Hessischen Beamtenversorgungsgeset- 
zes. § 77 Abs. 3, 6, 9 Nr. 3 und 4 sowie Abs. 10 Nr. 1 und 2 des Hessischen 
Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung. Bei dem hauptamtli- 
chen Bürgermeister, der als Beamter auf Zeit eine Amtszeit von acht Jahren 
erreicht hat, 

76 Abs. 1 Satz 3, 77 Abs. 3, 6, 9 Nr. 3 sowie Abs. 10 Nr. 1 und 2 des Hessi- 
schen Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung. Bei dem haupt- 
amtlichen Bürgermeister, der als Beamter auf Zeit Amtszeiten von insgesamt 
acht Jahren nach diesem Gesetz oder vergleichbarem Landesrecht erreicht hat, 
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1 . tritt bei Anwendung des § 76 Abs. 2 Nr. 1 des Hessischen Beamtenversor- 1. tritt bei Anwendung des § 76 Abs. 2 Nr. 1 des Hessischen Beamtenversor- 
gungsgesetzes die Vollendung des 55. Lebensjahres an die Stelle des Errei- gungsgesetzes die Vollendung des 55. Lebensjahres an die Stelle des Errei- 
chens der Regelaltersgrenze nach § 33 Abs. 1 oder 3 des Hessischen Beam- chens der Regelaltersgrenze nach § 33 Abs. 1 oder 3 des Hessischen Beam- 
tengesetzes oder tengesetzes oder 

2 . endet das Ruhen des Anspruchs auf Zahlung des Altersgeldes nach Voll- 2. endet das Ruhen des Anspruchs auf Zahlung des Altersgeldes nach Vollen- 
dung des 50. Lebensjahres auf Antrag. endung des 50. Lebensjahres auf Antrag. 

Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 

(4a) Als Amtszeit im Sinne des Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1, Abs. 3a 
Nr. 1 und Abs. 4 Satz 4 gilt auch die Zeit der Weiterführung der Amtsgeschäfte 
nach § 41 oder vergleichbarem Landesrecht. 

(5) In den Fällen des Abs. 4 Satz 1 hat der hauptamtliche Bürgermeister An- 
spruch auf einen monatlichen Zuschuss zu den Kranken- und Pflegeversiche- 
rungsbeiträgen. Der Zuschuss beträgt 

(5) In den Fällen des Abs. 4 Satz 1 hat der hauptamtliche Bürgermeister An- 
spruch auf einen monatlichen Zuschuss zu den Kranken- und Pflegeversiche- 
rungsbeiträgen. Der Zuschuss beträgt 

1 . die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrages, höchstens jedoch die Hälfte 
1 . die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrages, höchstens jedoch die Hälfte 

des Betrages, der bei der Krankenkasse zu zahlen wäre, die bei Versiche- 
rungspflicht zuständig wäre, und 

des Betrages, der bei der Krankenkasse zu zahlen wäre, die bei Versicherungs- 
pflicht zuständig wäre, und 

2 . die Hälfte des aus eigenen Mitteln geleisteten Pflegeversicherungsbeitra- 
2 . die Hälfte des aus eigenen Mitteln geleisteten Pflegeversicherungsbeitrages, 

ges, höchstens jedoch die Hälfte des Höchstbeitrages der sozialen Pflegever- 
sicherung. 

höchstens jedoch die Hälfte des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversiche- 
rung. 

Der Anspruch besteht auch während des Bezuges von Übergangsgeld. Der 
Anspruch besteht nur, wenn nach anderen Vorschriften kein Anspruch auf Zu- 
schuss zu Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen oder auf Beihilfe be- 
steht. 

Der Anspruch besteht auch während des Bezuges von Übergangsgeld. Der An- 
spruch besteht nur, wenn nach anderen Vorschriften kein Anspruch auf Zu- 
schuss zu Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen oder auf Beihilfe be- 
steht. 

(6) In den Fällen des Abs. 4 Satz 1 hat der hauptamtliche Bürgermeister An- 
spruch auf Übergangsgeld nach § 19 des Hessischen Beamtenversorgungs- 
gesetzes. 

(6) In den Fällen des Abs. 4 Satz 1 hat der hauptamtliche Bürgermeister An- 
spruch auf Übergangsgeld nach § 19 des Hessischen Beamtenversorgungsge- 
setzes. 

(7) Abs. 1 bis 6 gelten entsprechend für den hauptamtlichen Beigeordneten. 
(7) Abs. 1 bis 6 gelten entsprechend für den hauptamtlichen Beigeordneten. 

(8) Der ehrenamtliche Bürgermeister ist Ehrenbeamter (§ 5 des Hessischen 
Beamtengesetzes). Satz 1 gilt entsprechend für den ehrenamtlichen Beige- 
ordneten. Der ehrenamtliche Beigeordnete ist entlassen, wenn er seine 
Rechtsstellung als Vertreter verliert. 

(8) Der ehrenamtliche Bürgermeister ist Ehrenbeamter (§ 5 des Hessischen Be- 
amtengesetzes). Satz 1 gilt entsprechend für den ehrenamtlichen Beigeordne- 
ten. Der ehrenamtliche Beigeordnete ist entlassen, wenn er seine Rechtsstel- 
lung als Vertreter verliert. 
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§ 40a § 40a 

Ruhen eines bisherigen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses Ruhen eines bisherigen Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 

(1) Wird ein Beamter auf Lebenszeit hauptamtlicher Bürgermeister oder 
hauptamtlicher Beigeordneter, so ruhen abweichend von § 22 Abs. 2 Satz 1 

(1) Wird ein Beamter auf Lebenszeit hauptamtlicher Bürgermeister oder haupt- 
amtlicher Beigeordneter, so ruhen abweichend von § 22 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 

und Abs. 3 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), 3 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), geändert 
geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), vom Tag der durch Gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), vom Tag der Begründung 
Begründung des Wahlbeamtenverhältnisses an die Rechte und Pflichten aus des Wahlbeamtenverhältnisses an die Rechte und Pflichten aus dem bisheri- 
dem bisherigen Dienstverhältnis mit Ausnahme der Pflicht zur Verschwiegen- gen Dienstverhältnis mit Ausnahme der Pflicht zur Verschwiegenheit und des 
heit und des Verbots der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sons- Verbots der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen. 
tigen Vorteilen. Die Rechte und Pflichten ruhen längstens bis zum Erreichen 
der Altersgrenze nach § 33 des Hessischen Beamtengesetzes. 

Die Rechte und Pflichten ruhen längstens bis zum Erreichen der Altersgrenze 
nach § 33 des Hessischen Beamtengesetzes. 

(2) Nach Beendigung des Wahlbeamtenverhältnisses ist dem Beamten auf 
Lebenszeit auf seinen Antrag dasselbe Amt derselben Laufbahn zu übertra- 

(2) Nach Beendigung des Wahlbeamtenverhältnisses ist dem Beamten auf Le- 
benszeit auf seinen Antrag dasselbe Amt derselben Laufbahn zu übertragen 

gen wie das Amt, das er im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Zeitpunkt wie das Amt, das er im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Zeitpunkt der 
der Begründung des Wahlbeamtenverhältnisses innehatte. § 28 Abs. 2 Satz Begründung des Wahlbeamtenverhältnisses innehatte. § 28 Abs. 2 Satz 1 bis 

bis 3 des Hessischen Besoldungsgesetzes gilt entsprechend; die Dienstzeit 3 des Hessischen Besoldungsgesetzes gilt entsprechend; die Dienstzeit im 1 
im Wahlbeamtenverhältnis auf Zeit gilt als gleichwertige Zeit i.S. des § 29 Wahlbeamtenverhältnis auf Zeit gilt als gleichwertige Zeit i.S. des § 29 Abs. 1 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes. Der Antrag ist spä- Satz 1 Nr. 1 des Hessischen Besoldungsgesetzes. Der Antrag ist spätestens 
testens drei Monate nach Beendigung des Wahlbeamtenverhältnisses zu 
stellen. Die Wiederverwendung hat spätestens sechs Monate nach Beendi- 
gung des Wahlbeamtenverhältnisses zu erfolgen. 

drei Monate nach Beendigung des Wahlbeamtenverhältnisses zu stellen. In 
den Fällen des § 76 ist der Antrag spätestens drei Monate nach Ablauf der ei- 
gentlichen Amtszeit zu stellen, für die der Bürgermeister oder Beigeordnete 
ohne vorzeitige Abwahl oder Abberufung gewählt war. Die Wiederverwendung 
hat spätestens sechs Monate nach Beendigung des Wahlbeamtenverhältnis- 
ses zu erfolgen. Sofern dem hauptamtlichen Bürgermeister oder hauptamtli- 
chen Beigeordneten aus dem Wahlbeamtenverhältnis ein Anspruch auf Ruhe- 
gehalt oder Altersgeld nach § 40 Abs. 1 bis 3 oder Abs. 7 dieses Gesetzes, § 
76a oder § 17 Abs. 6 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes zusteht, 
ruht dieser Anspruch, solange er Amtsbezüge aus dem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit erhält. 

(3) Wird der Antrag nach Abs. 2 nicht oder nicht fristgerecht gestellt, so ist der 
Beamte auf Lebenszeit mit Ablauf der Amtszeit entlassen. 

(3) Wird der Antrag nach Abs. 2 nicht oder nicht fristgerecht gestellt, so ist der 
Beamte auf Lebenszeit entlassen. 

(4) Für Richter auf Lebenszeit und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes gelten 
die Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

(4) Für Richter auf Lebenszeit und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes gel- 
ten die Abs. 1 bis 3 entsprechend. 
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§ 42 § 42 

Wahlvorbereitung, Zeitpunkt der Wahl des Bürgermeisters und der hauptamt- Wahlvorbereitung, Zeitpunkt der Wahl des Bürgermeisters und der hauptamtli- 
lichen Beigeordneten chen Beigeordneten 

(1) Die Wahl des Bürgermeisters wird durch den Wahlausschuss der Ge- 
meinde (§ 5 Hessisches Kommunalwahlgesetz) vorbereitet. 

(1) Die Wahl des Bürgermeisters wird durch den Wahlausschuss der Ge- 
meinde (§ 5 Hessisches Kommunalwahlgesetz) vorbereitet. 

(2) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten wird durch einen Ausschuss (2) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten wird durch einen Ausschuss 
der Gemeindevertretung vorbereitet. Die Sitzungen dieses Ausschusses sind der Gemeindevertretung vorbereitet. Die Sitzungen dieses Ausschusses sind 
nicht öffentlich; der Vorsitzende der Gemeindevertretung und seine Stellver- nicht öffentlich; der Vorsitzende der Gemeindevertretung und seine Stellvertre- 
treter, sofern sie nicht Ausschussmitglieder sind, sonstige Gemeindevertreter ter, sofern sie nicht Ausschussmitglieder sind, sonstige Gemeindevertreter - 

mit Ausnahme der Minderheitenvertreter nach § 62 Abs. 4 Satz 2 - und die mit Ausnahme der Minderheitenvertreter nach § 62 Abs. 4 Satz 2 - und die Bei- - 
Beigeordneten sowie Gemeindebedienstete können nicht an den Ausschuss- geordneten können nicht an den Ausschusssitzungen teilnehmen; Gemeinde- 
sitzungen teilnehmen; über das Ergebnis der Sitzungen dürfen nur an Mitglie- bedienstete dürfen als Schriftführer teilnehmen. Für jedes Ausschussmitglied 
der der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands Auskünfte erteilt 
werden. Die Stellen der hauptamtlichen Beigeordneten sind öffentlich auszu- 

ist eine Stellvertretung vorzusehen, welche im Fall der Verhinderung an den 
Ausschusssitzungen teilnehmen kann. Über das Ergebnis der Sitzungen dür- 

schreiben. Der Ausschuss hat über das Ergebnis seiner Arbeit in einer öffent- fen nur an Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands 
lichen Sitzung der Gemeindevertretung zu berichten. Satz bis 4 gelten nicht 
für die Fälle der Wiederwahl. 

Auskünfte erteilt werden. Die Stellen der hauptamtlichen Beigeordneten sind 
öffentlich auszuschreiben. Die Gemeindevertretung kann beschließen, dass 
von einer Ausschreibung abgesehen wird. Der Ausschuss hat über das Ergeb- 
nis seiner Arbeit in einer öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung zu be- 
richten. Satz 1 bis 7 gelten nicht für die Fälle der Wiederwahl. 

(3) Die Wahl des Bürgermeisters ist frühestens sechs und spätestens drei 
Monate vor Freiwerden der Stelle, bei unvorhergesehenem Freiwerden der 
Stelle spätestens nach vier Monaten durchzuführen. Bei der Bestimmung des 
Wahltags nach § 42 KWG kann von dem jeweils geltenden Zeitrahmen bis zu 
drei Monate abgewichen werden, wenn dadurch die gemeinsame Durchfüh- 
rung der Wahl des Bürgermeisters mit einer anderen Wahl oder Abstimmung 
ermöglicht wird. 

(3) Die Wahl des Bürgermeisters ist frühestens sechs und spätestens drei Mo- 
nate vor Freiwerden der Stelle, bei unvorhergesehenem Freiwerden der Stelle 
spätestens nach vier Monaten durchzuführen. Bei der Bestimmung des Wahl- 
tags nach § 42 KWG kann von dem jeweils geltenden Zeitrahmen bis zu drei 
Monate abgewichen werden, wenn dadurch die gemeinsame Durchführung der 
Wahl des Bürgermeisters mit einer anderen Wahl oder Abstimmung ermöglicht 
wird. 

(4) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten ist frühestens sechs Monate 
vor Ablauf der Amtszeit zulässig uns soll spätestens drei Monate vor Ablauf 
der Amtszeit vorgenommen sein. 

(4) Die Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten ist frühestens sechs Monate 
vor Ablauf der Amtszeit zulässig uns soll spätestens drei Monate vor Ablauf 
der Amtszeit vorgenommen sein. 
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§ 46 § 46 

Einführung und Verpflichtung Einführung und Verpflichtung 

(1) Der Bürgermeister und die Beigeordneten werden spätestens sechs Mo- 
nate nach ihrer Wahl von dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung in 

(1) Der Bürgermeister und die Beigeordneten werden spätestens sechs Mo- 
nate nach ihrer Wahl und vor oder am Tag des Amtsantritts von dem Vor- 
sitzenden der Gemeindevertretung 

(2) öffentlicher Sitzung in ihr Amt eingeführt und durch Handschlag auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet. in öffentlicher Sitzung in ihr Amt eingeführt, nach Aushändigung der Ernen- 

nungsurkunde vereidigt und auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufga- 
ben verpflichtet. Die Verpflichtung kann durch Handschlag erfolgen. 

(2) Die Amtszeit der Bürgermeister und Beigeordneten beginnt mit dem Tage 
der Aushändigung einer Urkunde über die Berufung in ihr Amt oder mit dem 
in der Urkunde genannten späteren Zeitpunkt. Dem Bürgermeister wird die 
Urkunde bei der Einführung von seinem Amtsvorgänger ausgehändigt, sofern 
sich jener noch im Amt befindet. Den Beigeordneten wird die Urkunde vom 
Bürgermeister überreicht. 

(2) Die Amtszeit der Bürgermeister und Beigeordneten beginnt mit dem Tage 
der Aushändigung einer Urkunde über die Berufung in ihr Amt oder mit dem in 
der Urkunde genannten späteren Zeitpunkt. Dem Bürgermeister wird die Ur- 
kunde bei der Einführung von seinem Amtsvorgänger ausgehändigt, sofern 
sich jener noch im Amt befindet. Den Beigeordneten wird die Urkunde vom 
Bürgermeister überreicht. 

(3) Für Beigeordnete, die durch Wiederwahl berufen werden, gilt nicht die 
Vorschrift des Abs. 1; ihre neue Amtszeit beginnt am Tag nach dem Ablauf 
der bisherigen Amtszeit. 

(3) Für Beigeordnete, die durch Wiederwahl berufen werden, gilt nicht die Vor- 
schrift des Abs. 1; ihre neue Amtszeit beginnt am Tag nach dem Ablauf der 
bisherigen Amtszeit. 

§ 52 § 52 

Öffentlichkeit Öffentlichkeit 

(1) Die Gemeindevertretung fasst ihre Beschlüsse in öffentlichen Sitzungen. 
Sie kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen. An- 

(1) Die Gemeindevertretung fasst ihre Beschlüsse in öffentlichen Sitzungen. 
Sie kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen. Anträge 

träge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in nichtöffentlicher Sitzung be- auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in nichtöffentlicher Sitzung begrün- 
gründet, beraten und entschieden; die Entscheidung kann in öffentlicher Sit- 
zung getroffen werden, wenn keine besondere Begründung oder Beratung 

det, beraten und entschieden; die Entscheidung kann in öffentlicher Sitzung 
getroffen werden, wenn keine besondere Begründung oder Beratung erforder- 

erforderlich ist. Der Vorsitzende kann im Einvernehmen mit dem Bürgermeis- lich ist. Der Vorsitzende kann im Einvernehmen mit dem Bürgermeister Ge- 
ter Gemeindebedienstete zu den nicht öffentlichen Sitzungen beiziehen. meindebedienstete zu den nicht öffentlichen Sitzungen beiziehen. 

(2) Beschlüsse, welche in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden sind, sol- 
len, soweit dies angängig ist, nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit be- 
kannt gegeben werden. 

(2) Beschlüsse, welche in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden sind, sollen, 
soweit dies angängig ist, nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit bekannt ge- 
geben werden. 

(3) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass in öffentlichen Sitzungen Film- 
und Tonaufnahmen durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung zu- 
lässig sind. 

(3) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass in öffentlichen Sitzungen Film- 
und Tonaufnahmen durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentlichung zuläs- 
sig sind. Ferner kann die Hauptsatzung eine Echtzeitübertragung von öffentli- 
chen Sitzungen der Gemeindevertretung in Bild und Ton im Internet zulassen 
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und Bestimmungen treffen, in welchem Umfang Aufzeichnungen von öffentli- 
chen Sitzungen zum Abruf bereitgestellt werden. 

§ 52a 

Digitale Sitzungsteilnahme 

(1) Mitglieder der Gemeindevertretung sowie der Gemeindevorstand können 
auch ohne Anwesenheit am Sitzungsort per Bild- Ton-Übertragung an den Sit- 
zungen teilnehmen, soweit die Hauptsatzung dies bestimmt. Satz 1 gilt nicht 
für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Zugeschaltete Mitglieder der 
Gemeindevertretung gelten in diesem Fall als anwesend im Sinne von § 53 
Abs. 1 Satz 1. 

(2) Eine Teilnahme mittels Bild-Ton-Übertragung ist ausgeschlossen bei Wah- 
len nach § 55, Beschlussfassungen nach § 39a Abs. 3 Satz 2, § 57 Abs. 2, § 
76 Abs.1 und Abs. 4, Satz 3, § 76a und in der ersten Sitzung der Gemeinde- 
vertretung. Die Gemeinde kann in der Hauptsatzung die Zulässigkeit der Teil- 
nahme mittels Bild-Ton-Übertragung in weiteren Fällen ausschließen. Lässt 
eine Gemeinde in der Hauptsatzung eine Teilnahme per Bild-Ton-Übertragung 
auch in nichtöffentlichen Sitzungen zu, haben die zugeschalteten Mitglieder 
der Gemeindevertretung sicherzustellen, dass keine weiteren Personen die 
Sitzung verfolgen können. 

(3) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und die Mitglieder der Gemeinde- 
vertretung müssen sich in der Sitzung gegenseitig optisch und akustisch wahr- 
nehmen können. In öffentlichen Sitzungen muss gewährleistet sein, dass per 
Bild-Ton-Übertragung teilnehmende Gemeindevertreter auch für die im Sit- 
zungssaal anwesende Öffentlichkeit in Bild und Ton wahrnehmbar sind. Für 
die Zwecke des Satz 1 und 2 sind Bild- und Tonaufnahmen auch ohne Zustim- 
mung der an der Sitzung teilnehmenden Personen zulässig. 

(4) Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass in ihrem Verantwortungsbe- 
reich die technischen Voraussetzungen für eine Zuschaltung mittels Bild-Ton- 
Übertragung während der Sitzung durchgehend bestehen. Bei technisch be- 
dingten Störungen der akustischen oder optischen Wahrnehmbarkeit, die im 
Verantwortungsbereich der Gemeinde liegen, darf die Sitzung nicht beginnen 
oder muss sie unterbrochen werden. Sonstige Störungen sind unbeachtlich 
und haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der in der Sitzung gefassten 
Beschlüsse. Die Gemeinden können in der Hauptsatzung oder der Geschäfts- 
ordnung der Gemeindevertretung weitere Einzelheiten der Sitzungsteilnahme 
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mittels Bild-Ton-Übertragung regeln. 

(5) Für den Ausländerbeirat nach § 84 und die Integrations-Kommission nach § 
89 gelten die Abs. 1 bis 4 entsprechend. 

§ 55 § 55 

Wahlen Wahlen 

(1) Sind mehrere gleichartige unbesoldete Stellen zu besetzen, wird in einem (1) Sind mehrere gleichartige unbesoldete Stellen zu besetzen, wird in einem 
Wahlgang nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, im Übrigen für jede zu 
besetzende Stelle in einem besonderen Wahlgang nach Stimmenmehrheit 
gewählt. Die Stellen von ehrenamtlichen Beigeordneten sind gleichartige 

Wahlgang nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, im Übrigen für jede zu 
besetzende Stelle in einem besonderen Wahlgang nach Stimmenmehrheit ge- 
wählt. Die Stellen von ehrenamtlichen Beigeordneten sind gleichartige Stellen 

Stellen im Sinne von Satz 1; wird die Stelle des Ersten Beigeordneten ehren- im Sinne von Satz 1; wird die Stelle des Ersten Beigeordneten ehrenamtlich 
amtlich verwaltet, so ist Erster Beigeordneter der erste Bewerber desjenigen verwaltet, so ist derjenige Erster Beigeordneter, der bei der Zuteilung der Stel- 
Wahlvorschlags, der die meisten Stimmen erhalten hat. Wird die Zahl mehre- len nach der Reihenfolge der Höchstzahlen die erste Stelle erhalten hat. 
rer gleichartiger unbesoldeter Stellen während der Wahlzeit (§ 36) erhöht, so 

Wird die Zahl mehrerer gleichartiger unbesoldeter Stellen während der Wahl- 
zeit (§ 36) erhöht, so findet keine neue Wahl statt; die neuen Stellen werden 
nach der Reihenfolge der Höchstzahlen besetzt, auf die im ursprünglichen 
Wahlgang Stellen noch nicht zugeteilt worden sind. Ergeben sich für die letzte 
oder die letzten zu besetzenden Stellen die gleichen Höchstzahlen, entschei- 
det das vom Vorsitzenden zu ziehende Los. 

findet keine neue Wahl statt; die neuen Stellen werden auf der Grundlage ei- 
ner Neuberechnung der Stellenverteilung unter Berücksichtigung der erhöh- 
ten Zahl der Stellen vergeben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom 
Vorsitzenden zu ziehende Los. 

(2) Haben sich alle Gemeindevertreter bei einer Wahl, die nach den Grunds- 
ätzen der Verhältniswahl vorzunehmen wäre, auf einen einheitlichen Wahl- 
vorschlag geeinigt, ist der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung 
über die Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend; Stimmenthaltungen 

(2) Haben sich alle Gemeindevertreter bei einer Wahl, die nach den Grundsät- 
zen der Verhältniswahl vorzunehmen wäre, auf einen einheitlichen Wahlvor- 
schlag geeinigt, ist der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über 
die Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend; Stimmenthaltungen sind 

sind unerheblich. Ehrenamtlicher Erster Beigeordneter ist der erste Bewerber unerheblich. Ehrenamtlicher Erster Beigeordneter ist der erste Bewerber des 
des Wahlvorschlags; bei einer Erhöhung der Zahl der Stellen im Laufe der 
Wahlzeit rückt der nächste noch nicht berufene Bewerber des Wahlvor- 
schlags nach; im Übrigen gilt Abs. 4 entsprechend. 

Wahlvorschlags; bei einer Erhöhung der Zahl der Stellen im Laufe der Wahlzeit 
rückt der nächste noch nicht berufene Bewerber des Wahlvorschlags nach; im 
Übrigen gilt Abs. 4 entsprechend. 

(3) Gewählt wird schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus 
der Mitte der Gemeindevertretung. Bei Wahlen, die nach Stimmenmehrheit 
vorzunehmen sind, kann, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf oder 

(3) Gewählt wird schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der 
Mitte der Gemeindevertretung. Bei Wahlen, die nach Stimmenmehrheit vorzu- 
nehmen sind, kann, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf oder Handaufhe- 

Handaufheben abgestimmt werden; dies gilt nicht für die Wahl der hauptamt- ben abgestimmt werden; dies gilt nicht für die Wahl der hauptamtlichen Beige- 
lichen Beigeordneten. ordneten. 

(4) Wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt, finden für das 
Wahlverfahren die Vorschriften des Hessischen Kommunalwahlgesetzes 
(KWG) entsprechend Anwendung mit der Maßgabe, dass § 22 Abs. 4 KWG 
keine Anwendung findet, wenn zwei Stellen zu besetzen sind. Im Falle des § 

(4) Wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt, finden für das 
Wahlverfahren die Vorschriften des Hessischen Kommunalwahlgesetzes ent- 
sprechend Anwendung mit der Maßgabe, dass 
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3 4 Abs. 1 KWG rückt der nächste noch nicht berufene Bewerber desselben 1. jeder Gemeindevertreter eine Stimme hat, die er einem Wahlvorschlag ge- 
ben kann, Wahlvorschlags an die Stelle des ausgeschiedenen Vertreters, es sei denn, 

die noch wahlberechtigten Unterzeichner des Wahlvorschlags beschließen 
binnen vierzehn Tagen seit Ausscheiden des Vertreters mit einfacher Mehr- 
heit eine andere Reihenfolge; das gilt auch im Falle des Abs. 1 Satz 3 ent- 
sprechend. Die Aufgaben des Wahlleiters werden von dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung wahrgenommen. 

2 . § 22 Abs. 3 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes keine Anwendung findet, 

. § 22 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes keine Anwendung findet, wenn 3 
zwei Stellen zu besetzen sind. 

Im Falle des § 34 Abs. 1 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes rückt der nächste 
noch nicht berufene Bewerber desselben Wahlvorschlags an die Stelle des 
ausgeschiedenen Vertreters, es sei denn, die noch wahlberechtigten Unter- 
zeichner des Wahlvorschlags beschließen binnen vierzehn Tagen seit Aus- 
scheiden des Vertreters mit einfacher Mehrheit eine andere Reihenfolge; das 
gilt auch im Falle des Abs. 1 Satz 3 entsprechend. Die Aufgaben des Wahllei- 
ters werden von dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung wahrgenommen. 

(5) Wird nach Stimmenmehrheit gewählt, so ist derjenige Bewerber gewählt, 
für den mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen abgegeben ist; Nein-Stim- 
men gelten als gültige Stimmen, Stimmenthaltungen als ungültige Stimmen. 
Wird bei einer Wahl mit zwei oder mehr Bewerbern die nach Satz 1 erforderli- 
che Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein weiterer Wahl- 
gang statt. Entfallen im ersten Wahlgang auf mehr als zwei Bewerber Stim- 
men, so erfolgt dieser Wahlgang zwischen den zwei Bewerbern, die im ers- 
ten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben; bei Stimmengleichheit 
entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los darüber, wer in den wei- 
teren Wahlgang gelangt. Erreicht auch in diesem Wahlgang kein Bewerber 
die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit, so ist gewählt, wer in einem dritten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhält; bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Bei Rücktritt eines Bewerbers in den weiteren Wahlgängen ist der 
gesamte Wahlvorgang als ergebnislos zu werten. Die Gemeindevertretung 
kann nach jedem Wahlgang darüber beschließen, ob das Wahlverfahren in 
einer weiteren Sitzung wiederholt werden soll. 

(5) Wird nach Stimmenmehrheit gewählt, so ist derjenige Bewerber gewählt, 
für den mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen abgegeben ist; Nein-Stimmen 
gelten als gültige Stimmen, Stimmenthaltungen als ungültige Stimmen. Wird 
bei einer Wahl mit zwei oder mehr Bewerbern die nach Satz 1 erforderliche 
Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein weiterer Wahlgang 
statt. Entfallen im ersten Wahlgang auf mehr als zwei Bewerber Stimmen, so 
erfolgt dieser Wahlgang zwischen den zwei Bewerbern, die im ersten Wahl- 
gang die meisten Stimmen erhalten haben; bei Stimmengleichheit entscheidet 
das vom Vorsitzenden zu ziehende Los darüber, wer in den weiteren Wahl- 
gang gelangt. Erreicht auch in diesem Wahlgang kein Bewerber die nach Satz 
1 erforderliche Mehrheit, so ist gewählt, wer in einem dritten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhält; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Bei Rück- 
tritt eines Bewerbers in den weiteren Wahlgängen ist der gesamte Wahlvor- 
gang als ergebnislos zu werten. Die Gemeindevertretung kann nach jedem 
Wahlgang darüber beschließen, ob das Wahlverfahren in einer weiteren Sit- 
zung wiederholt werden soll. 

(6) Gegen die Gültigkeit von Wahlen, die von der Gemeindevertretung nach 
den vorstehenden Vorschriften durchgeführt werden, kann jeder Gemeinde- 
vertreter innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei dem Vorsitzenden der Ge- 
meindevertretung erheben. Über den Widerspruch entscheidet die Gemein- 
devertretung. Für das weitere Verfahren gelten die Vorschriften der Verwal- 

(6) Gegen die Gültigkeit von Wahlen, die von der Gemeindevertretung nach 
den vorstehenden Vorschriften durchgeführt werden, kann jeder Gemeindever- 
treter innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses schrift- 
lich oder zur Niederschrift Widerspruch bei dem Vorsitzenden der Gemeinde- 
vertretung erheben. Über den Widerspruch entscheidet die Gemeindevertre- 
tung. Für das weitere Verfahren gelten die Vorschriften der Verwaltungsge- 
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tungsgerichtsordnung mit der Maßgabe, dass die Klage gegen die Gemein- 
devertretung zu richten ist. 

richtsordnung mit der Maßgabe, dass die Klage gegen die Gemeindevertre- 
tung zu richten ist. 

(7) § 3a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine An- 
wendung. 

(7) § 3a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwen- 
dung. 

§ 57 § 57 

Vorsitzender Vorsitzender 

(1) Die Gemeindevertretung wählt in der ersten Sitzung nach der Wahl aus 
ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Vertreter. Die Zahl 
der Vertreter bestimmt die Hauptsatzung. Bis zur Wahl des Vorsitzenden 
führt das an Jahren älteste Mitglied der Gemeindevertretung den Vorsitz. 

(1) Die Gemeindevertretung wählt in der ersten Sitzung nach der Wahl aus ih- 
rer Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Vertreter. Die Zahl der 
Vertreter bestimmt die Hauptsatzung. Bis zur Wahl des Vorsitzenden führt das 
am längsten ununterbrochen der Gemeindevertretung angehörende Mitglied, 
das hierzu bereit ist, den Vorsitz; bei gleicher Dauer der Zugehörigkeit zur Ge- 
meindevertretung führt das unter ihnen älteste Mitglied den Vorsitz. 

(2) Das Amt des Vorsitzenden endet, wenn es die Gemeindevertretung mit 
einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ge- 
meindevertreter beschließt. Das Gleiche gilt für seine Vertreter. 

(2) Das Amt des Vorsitzenden endet, wenn es die Gemeindevertretung mit ei- 
ner Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemein- 
devertreter beschließt. Das Gleiche gilt für seine Vertreter. 

(3) Der Vorsitzende repräsentiert die Gemeindevertretung in der Öffentlich- 
keit. Er wahrt die Würde und die Rechte der Gemeindevertretung. 

(3) Der Vorsitzende repräsentiert die Gemeindevertretung in der Öffentlichkeit. 
Er wahrt die Würde und die Rechte der Gemeindevertretung. 

(4) Der Vorsitzende fördert die Arbeiten der Gemeindevertretung gerecht und 
unparteiisch. In diesem Rahmen kann er die Einwohner über das Wirken der 
Gemeindevertretung informieren. 

(4) Der Vorsitzende fördert die Arbeiten der Gemeindevertretung gerecht und 
unparteiisch. In diesem Rahmen kann er die Einwohner über das Wirken der  
Gemeindevertretung informieren. 

(5) In der Erledigung seiner Aufgaben informiert und unterstützt in der Ge- 
meindevorstand; erforderliche Mittel sind ihm zur Verfügung zu stellen. 

(5) In der Erledigung seiner Aufgaben informiert und unterstützt ihn der Ge- 

meindevorstand; erforderliche Mittel sind ihm zur Verfügung zu stellen. 

§ 61 § 61 

Niederschrift Niederschrift 

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Gemeindevertretung (1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Gemeindevertretung 
ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein, 
wer in der Sitzung anwesend war, welche Gegenstände verhandelt, welche 

ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein, 
wer in der Sitzung anwesend war, welche Gegenstände verhandelt, welche 
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Beschlüsse gefasst und welche Wahlen vollzogen worden sind. Die Abstim- 
mungs- und Wahlergebnisse sind festzuhalten. Jedes Mitglied der Gemein- 
devertretung kann verlangen, dass seine Abstimmung in der Niederschrift 
festgehalten wird. 

Beschlüsse gefasst und welche Wahlen vollzogen worden sind. Die Abstim- 
mungs- und Wahlergebnisse sind festzuhalten. Jedes Mitglied der Gemeinde- 
vertretung kann verlangen, dass seine Abstimmung in der Niederschrift festge- 
halten wird. 

(2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer zu un- (2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unter- 
terzeichnen. Zu Schriftführern können Gemeindevertreter oder Gemeindebe- zeichnen. Zu Schriftführern können Gemeindevertreter oder Gemeindebe- 
dienstete - und zwar auch solche, die ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde 
haben - oder Bürger gewählt werden. 

dienstete - und zwar auch solche, die ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde 
haben - oder Bürger gewählt werden. 

(3) Eine Kopie der Niederschrift ist innerhalb eines in der Geschäftsordnung (3) Eine Kopie der Niederschrift ist innerhalb eines in der Geschäftsordnung 
festzulegenden Zeitraumes an alle Gemeindevertreter schriftlich oder elektro- festzulegenden Zeitraumes an alle Gemeindevertreter schriftlich oder elektro- 
nisch zu übersenden. Über Einwendungen gegen die Niederschrift entschei- 
det die Gemeindevertretung. 

nisch zu übersenden. Über Einwendungen gegen die Niederschrift entscheidet 
die Gemeindevertretung. 

(4) Die Einsichtnahme in die Niederschriften über öffentliche Sitzungen der Ge- 
meindevertretung ist den Einwohnern zu ermöglichen. Zu diesem Zweck kann 
die Geschäftsordnung vorsehen, dass Niederschriften mit dem Inhalt nach 
Abs. 1 auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht werden. 

§ 62 § 62 

Ausschüsse Ausschüsse 

(1) Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Aus- 
schüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung 

(1) Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Aus- 
schüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung 

der Ausschüsse bestimmen. Ein Finanzausschuss ist zu bilden. Die Gemein- der Ausschüsse bestimmen. Ein Finanzausschuss ist zu bilden. Die Gemein- 
devertretung kann unbeschadet des § 51 bestimmte Angelegenheiten oder 
bestimmte Arten von Angelegenheiten den Ausschüssen widerruflich zur 
endgültigen Beschlussfassung übertragen. Die Ausschüsse haben über ihre 
Tätigkeit in der Gemeindevertretung Bericht zu erstatten. Die Gemeindever- 
tretung kann jederzeit Ausschüsse auflösen und neu bilden. 

devertretung kann unbeschadet des § 51 bestimmte Angelegenheiten oder be- 
stimmte Arten von Angelegenheiten den Ausschüssen widerruflich zur endgül- 
tigen Beschlussfassung übertragen. Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit 
in der Gemeindevertretung Bericht zu erstatten. Die Gemeindevertretung kann 
jederzeit Ausschüsse auflösen und neu bilden. 

(2) Anstelle der Wahl der Ausschussmitglieder (§ 55) kann die Gemeindever- (2) Anstelle der Wahl der Ausschussmitglieder (§ 55) kann die Gemeindever- 
tretung beschließen, dass sich alle oder einzelne Ausschüsse nach dem 
Stärkeverhältnis der Fraktionen zusammensetzen; § 22 Abs. 3 und 4 des 
Hessischen Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. In diesem Fall wer- 
den die Ausschussmitglieder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, 
nach der Konstituierung eines Ausschusses auch dessen Vorsitzenden, von 
den Fraktionen schriftlich benannt; der Vorsitzende der Gemeindevertretung 

tretung beschließen, dass sich alle oder einzelne Ausschüsse nach dem Stär- 
keverhältnis der Fraktionen zusammensetzen; § 22 Abs. 3 Satz 1, 2 und 4 so- 
wie Abs. 4 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. In die- 
sem Fall werden die Ausschussmitglieder dem Vorsitzenden der Gemeinde- 
vertretung, nach der Konstituierung eines Ausschusses auch dessen Vorsit- 
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gibt der Gemeindevertretung die Zusammensetzung der Ausschüsse schrift- 
lich bekannt. Die Mitglieder der Ausschüsse können sich im Einzelfall durch 
andere Gemeindevertreter vertreten lassen. Die von einer Fraktion benann- 
ten Ausschussmitglieder können von dieser abberufen werden; die Abberu- 

zenden, von den Fraktionen schriftlich benannt; der Vorsitzende der Gemein- 
devertretung gibt der Gemeindevertretung die Zusammensetzung der Aus- 
schüsse schriftlich bekannt. Die Mitglieder der Ausschüsse können sich im Ein- 
zelfall durch andere Gemeindevertreter vertreten lassen. Die von einer Frak- 

fung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Vor- tion benannten Ausschussmitglieder können von dieser abberufen werden; die 
sitzenden des Ausschusses schriftlich oder elektronisch zu erklären. Nach- 
trägliche Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen, die sich auf 
die Zusammensetzung der Ausschüsse auswirken, sind zu berücksichtigen; 
Satz 2 gilt entsprechend. 

Abberufung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und 
dem Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich oder elektronisch zu erklären. 
Nachträgliche Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen, die sich 
auf die Zusammensetzung der Ausschüsse auswirken, sind zu berücksichti- 
gen; Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Die Ladung zur ersten Sitzung eines Ausschusses nach seiner Bildung 
erfolgt durch den Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Die Ausschüsse 
wählen aus ihrer Mitte ihre Vorsitzenden und deren Stellvertreter. 

(3) Die Ladung zur ersten Sitzung eines Ausschusses nach seiner Bildung er- 
folgt durch den Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Die Ausschüsse wählen 
aus ihrer Mitte ihre Vorsitzenden und deren Stellvertreter. 

(4) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und seine Stellvertreter sind be- (4) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und seine Stellvertreter sind be- 
rechtigt, an allen Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Fraktionen, auf die bei der Besetzung eines Ausschusses kein Sitz entfallen 
ist, sind berechtigt, für diesen Ausschuss einen Gemeindevertreter mit bera- 
tender Stimme zu entsenden. Sonstige Gemeindevertreter können auch an 
nichtöffentlichen Sitzungen als Zuhörer teilnehmen. 

rechtigt, an allen Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Fraktionen, auf die bei der Besetzung eines Ausschusses kein Sitz entfallen 
ist, sind berechtigt, für diesen Ausschuss einen Gemeindevertreter mit bera- 
tender Stimme zu entsenden. Sonstige Gemeindevertreter können auch an 
nichtöffentlichen Sitzungen als Zuhörer teilnehmen. 

(5) Für den Geschäftsgang eines Ausschusses gelten sinngemäß die Vor- 
schriften der §§ 52 bis 55, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 1 bis 4, Abs. 5 Satz 1 mit 
der Maßgabe, dass das Benehmen auch mit dem Vorsitzenden der Gemein- 

(5) Für den Geschäftsgang eines Ausschusses gelten sinngemäß die Vor- 
schriften der §§ 52 bis 55, § 57 Abs. 2, § 58 Abs. 1 bis 4, Abs. 5 Satz 1 mit der 
Maßgabe, dass das Benehmen auch mit dem Vorsitzenden der Gemeindever- 

devertretung herzustellen ist, Abs. 6 und der §§ 59 bis 61. Im Übrigen bleiben tretung herzustellen ist, Abs. 6 und der §§ 59 bis 61. Im Übrigen bleiben das 
das Verfahren und die innere Ordnung der Ausschüsse der Regelung durch 
die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung vorbehalten. 

Verfahren und die innere Ordnung der Ausschüsse der Regelung durch die 
Geschäftsordnung der Gemeindevertretung vorbehalten. 

(6) Die Ausschüsse können Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die 
von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen werden, und Sachverständige 
zu den Beratungen zuziehen. 

(6) Die Ausschüsse können Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die 
von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen werden, und Sachverständige zu 
den Beratungen zuziehen. 

§ 67 § 67 

Beschlussfassung Beschlussfassung 

(1) Der Gemeindevorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die in der 
Regel nicht öffentlich sind. Der Vorsitzende kann Gemeindebedienstete zu 

(1) Der Gemeindevorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die in der Re- 
gel nicht öffentlich sind. Der Vorsitzende kann Gemeindebedienstete zu den 
Sitzungen beiziehen. In einfachen Angelegenheiten können die Beschlüsse im 
Umlaufverfahren gefasst werden, wenn niemand widerspricht. Die Mitglieder 
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den Sitzungen beiziehen. In einfachen Angelegenheiten können die Be- 
schlüsse im Umlaufverfahren gefasst werden, wenn niemand widerspricht. 

des Gemeindevorstandes können auch ohne Anwesenheit am Sitzungsort per 
Bild-Ton-Übertragung an den Sitzungen teilnehmen, soweit die Geschäftsord- 
nung dies bestimmt. Zugeschaltete Mitglieder des Gemeindevorstandes gelten 
in diesem Fall als anwesend im Sinne von § 68 Abs. 1 Satz 1. 

(2) Geheime Abstimmung ist unzulässig; dies gilt auch für Wahlen, es sei 
denn, dass ein Drittel der Mitglieder des Gemeindevorstands eine geheime 
Abstimmung verlangt. Im Übrigen gilt für die vom Gemeindevorstand vorzu- 
nehmenden Wahlen § 55 sinngemäß. 

(2) Eine Teilnahme mittels Bild-Ton-Übertragung ist ausgeschlossen bei Wah- 
len nach § 55 und in der ersten Sitzung des Gemeindevorstandes. Der Ge- 
meindevorstand kann in der Geschäftsordnung die Zulässigkeit der Teilnahme 
mittels Bild-Ton-Übertragung in weiteren Fällen ausschließen. Lässt der Ge- 
meindevorstand eine Teilnahme per Bild-Ton-Übertragung in der Geschäfts- 
ordnung zu, haben die zugeschalteten Mitglieder des Gemeindevorstandes si- 
cherzustellen, dass keine weiteren Personen die Sitzung verfolgen können. § 
52a Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 

(3) Geheime Abstimmung ist unzulässig; dies gilt auch für Wahlen, es sei 
denn, dass ein Drittel der Mitglieder des Gemeindevorstands eine geheime Ab- 
stimmung verlangt. Im Übrigen gilt für die vom Gemeindevorstand vorzuneh- 
menden Wahlen § 55 sinngemäß. 

§ 76 § 76 

Abberufung Abberufung 

(1) Hauptamtliche Beigeordnete können von der Gemeindevertretung vorzei- (1) Hauptamtliche Beigeordnete können von der Gemeindevertretung vorzeitig 
tig abberufen werden. Der Antrag auf vorzeitige Abberufung kann nur von abberufen werden. Der Antrag auf vorzeitige Abberufung kann nur von mindes- 
mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindever- tens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung 
tretung gestellt werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von mindestens gestellt werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von mindestens zwei 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung. 
Über die Abberufung ist zweimal zu beraten und abzustimmen. Die zweite 
Beratung darf frühestens vier Wochen nach der ersten erfolgen. Eine Abkür- 
zung der Ladungsfrist (§ 58 Abs. 1) ist nicht statthaft. § 63 findet keine An- 
wendung. 

Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung. Über die 
Abberufung ist zweimal zu beraten und abzustimmen. Die zweite Beratung darf 
frühestens vier Wochen nach der ersten erfolgen. Eine Abkürzung der La- 
dungsfrist (§ 58 Abs. 1) ist nicht statthaft. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 63 fin- 
den keine Anwendung. 

(2) In kreisfreien Städten und Sonderstatus-Städten können hauptamtliche 
Beigeordnete innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Wahlzeit der 
Gemeindevertretung mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder 
vorzeitig abberufen werden. Abs. 1 Satz 4 bis 7 findet Anwendung. 

(2) In kreisfreien Städten und Sonderstatus-Städten können hauptamtliche Bei- 
geordnete innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Wahlzeit der Ge- 
meindevertretung mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder vor- 
zeitig abberufen werden. Abs. 1 Satz 4 bis 7 findet Anwendung. 

(3) Der Beigeordnete scheidet mit dem Ablauf des Tages, an dem die Abbe- 
rufung zum zweiten Mal beschlossen wird, aus seinem Amt. 

(3) Der Beigeordnete scheidet mit dem Ablauf des Tages, an dem die Abberu- 
fung zum zweiten Mal beschlossen wird, aus seinem Amt. 
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(4) Ein Bürgermeister kann von den Bürgern der Gemeinde vorzeitig abge- 
wählt werden. Er ist abgewählt, wenn sich für die Abwahl eine Mehrheit der 
gültigen Stimmen ergibt, sofern diese Mehrheit mindestens dreißig Prozent 

(4) Ein Bürgermeister kann von den Bürgern der Gemeinde vorzeitig abge- 
wählt werden. Er ist abgewählt, wenn sich für die Abwahl eine Mehrheit der 
gültigen Stimmen ergibt, sofern diese Mehrheit mindestens dreißig Prozent der 

der Wahlberechtigten beträgt. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es Wahlberechtigten beträgt. Zur Einleitung des Abwahlverfahrens bedarf es ei- 
eines von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Ge- nes von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Ge- 
meindevertretung gestellten Antrages und eines mit einer Mehrheit von min- 
destens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindever- 
tretung zu fassenden Beschlusses; § 63 findet keine Anwendung. Für das 
weitere Verfahren gelten die Vorschriften der §§ 54 bis 57 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes entsprechend. Der Bürgermeister scheidet mit dem 
Ablauf des Tages, an dem der Wahlausschuss die Abwahl feststellt, aus sei- 
nem Amt. Ein Bürgermeister gilt als abgewählt, falls er binnen einer Woche 
nach dem Beschluss der Gemeindevertretung schriftlich auf eine Entschei- 
dung der Bürger über seine Abwahl verzichtet; der Verzicht ist gegenüber 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu erklären. Der Bürgermeister 
scheidet mit Ablauf des Tages, an dem er den Verzicht auf die Abwahl er- 
klärt, aus seinem Amt. 

meindevertretung gestellten Antrages und eines mit einer Mehrheit von min- 
destens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertre- 
tung zu fassenden Beschlusses; § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 63 finden 
keine Anwendung. Für das weitere Verfahren gelten die Vorschriften der §§ 54 
bis 57 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes entsprechend. Der Bürger- 
meister scheidet mit dem Ablauf des Tages, an dem der Wahlausschuss die 
Abwahl feststellt, aus seinem Amt. Ein Bürgermeister gilt als abgewählt, falls er 
binnen einer Woche nach dem Beschluss der Gemeindevertretung schriftlich 
auf eine Entscheidung der Bürger über seine Abwahl verzichtet; der Verzicht 
ist gegenüber dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu erklären. Der 
Bürgermeister scheidet mit Ablauf des Tages, an dem er den Verzicht auf die 
Abwahl erklärt, aus seinem Amt. 

§ 82 § 82 

Wahl und Aufgaben Wahl und Aufgaben 

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirats werden von den Bürgern des Ortsbezirks 
gleichzeitig mit den Gemeindevertretern für die Wahlzeit der Gemeindever- 
tretung gewählt. Die für die Wahl der Gemeindevertreter maßgeblichen Vor- 
schriften gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Wahlorgane für die 

(1) Die Mitglieder des Ortsbeirats werden von den Bürgern des Ortsbezirks 
gleichzeitig mit den Gemeindevertretern für die Wahlzeit der Gemeindevertre- 
tung gewählt. Die für die Wahl der Gemeindevertreter maßgeblichen Vorschrif- 
ten gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Wahlorgane für die Gemein- 

Gemeindevertretung auch für die Wahl der Mitglieder des Ortsbeirats zustän- devertretung auch für die Wahl der Mitglieder des Ortsbeirats zuständig sind 
dig sind und über die Gültigkeit der Wahl die neu gewählte Gemeindevertre- 
tung entscheidet. Der Ortsbeirat besteht aus mindestens drei, höchstens 
neun Mitgliedern, in Ortsbezirken mit mehr als 8 000 Einwohnern aus höchs- 
tens neunzehn Mitgliedern; das Nähere wird durch die Hauptsatzung be- 
stimmt; § 81 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Die Vorschriften des § 37 und 
des § 65 Abs. 2 finden sinngemäß Anwendung. Werden keine Wahlvor- 
schläge eingereicht oder zugelassen oder werden weniger Bewerber zur 
Wahl zugelassen, als Sitze zu verteilen sind, findet eine Wahl nicht statt; die 

und über die Gültigkeit der Wahl die neu gewählte Gemeindevertretung ent- 
scheidet. Der Ortsbeirat besteht aus mindestens drei, höchstens neun Mitglie- 
dern, in Ortsbezirken mit mehr als 8 000 Einwohnern aus höchstens neunzehn 
Mitgliedern; das Nähere wird durch die Hauptsatzung bestimmt; § 81 Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Die Vorschriften des § 37 und des § 65 Abs. 2 finden 
sinngemäß Anwendung. Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zuge- 
lassen oder werden weniger Bewerber zur Wahl zugelassen, als Sitze zu ver- 
teilen sind, findet eine Wahl nicht statt; die Einrichtung des Ortsbeirats entfällt 

Einrichtung des Ortsbeirats entfällt für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit. für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit. Entsprechendes gilt für die restliche 
Entsprechendes gilt für die restliche Dauer der laufenden Wahlzeit, wenn der Dauer der laufenden Wahlzeit, wenn der Ortsbeirat in Folge des Ausscheidens 
Ortsbeirat in Folge des Ausscheidens von Vertretern nur noch weniger als 
drei Mitglieder hat. Gemeindevertreter, die in dem Ortsbezirk wohnen, dem 

von Vertretern nur noch weniger als drei Mitglieder hat. Gemeindevertreter, die 
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Ortsbeirat jedoch nicht als ordentliche Mitglieder angehören, können an sei- 
nen Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. 

in dem Ortsbezirk wohnen, dem Ortsbeirat jedoch nicht als ordentliche Mitglie- 
der angehören, können an seinen Sitzungen mit beratender Stimme teilneh- 
men. 

(2) Die Mitglieder des Ortsbeirats sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der §§ 
24 bis 26 und des § 27; Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr.1 (2) Die Mitglieder des Ortsbeirats sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der §§ 24 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Aufsichtsbehörde. § 35 Abs. bis 26 und des § 27; Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr.1 des 
1 und § 35a gelten entsprechend. Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand. § 35 Abs. 1 

und § 35a gelten entsprechend. 
(3) (…) 

(3) (…) 
§ 86 § 86 

Wahl und Rechtsstellung der Mitglieder Wahl und Rechtsstellung der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder des Ausländerbeirats werden von den ausländischen Ein- 
wohnern in allgemeiner, freier, gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl 
gleichzeitig mit den Gemeindevertretern für die Wahlzeit der Gemeindever- 

(1) Die Mitglieder des Ausländerbeirats werden von den ausländischen Ein- 
wohnern in allgemeiner, freier, gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl 
gleichzeitig mit den Gemeindevertretern für die Wahlzeit der Gemeindevertre- 

tretung gewählt. Das Nähere des Wahlverfahrens regelt das Hessische Kom- tung gewählt. Das Nähere des Wahlverfahrens regelt das Hessische Kommu- 
munalwahlgesetz. Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelas- nalwahlgesetz. Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen 
sen oder werden weniger Bewerber zur Wahl zugelassen, als Sitze zu vertei- oder werden weniger Bewerber zur Wahl zugelassen, als Sitze zu verteilen 
len sind, findet eine Wahl nicht statt; die Einrichtung des Ausländerbeirats sind, findet eine Wahl nicht statt; die Einrichtung des Ausländerbeirats entfällt 
entfällt für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit. Entsprechendes gilt für die für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit. Entsprechendes gilt für die restliche 
restliche Dauer der laufenden Wahlzeit, wenn der Ausländerbeirat in Folge Dauer der laufenden Wahlzeit, wenn der Ausländerbeirat in Folge des Aus- 
des Ausscheidens von Vertretern nur noch weniger als drei Mitglieder hat. Im scheidens von Vertretern nur noch weniger als drei Mitglieder hat. Im Fall des 
Fall des Satz 3 ist die Gemeinde verpflichtet, für die Dauer der nachfolgen- 
den Wahlzeit des Ausländerbeirats eine Integrations-Kommission zu bilden. 
Entsprechendes gilt im Fall des Satz 4 für die restliche Dauer der Wahlzeit 
des Ausländerbeirats. 

Satz 3 ist die Gemeinde verpflichtet, für die Dauer der nachfolgenden Wahlzeit 
des Ausländerbeirats eine Integrations-Kommission zu bilden. Entsprechendes 
gilt im Fall des Satz 4 für die restliche Dauer der Wahlzeit des Ausländerbei- 
rats. 

(2) Wahlberechtigt sind die ausländischen Einwohner, die am Wahltag das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Wochen in der 
Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Bei Inhabern von Haupt- und Nebenwoh- 
nungen im Sinne des Melderechts gilt der Ort der Hauptwohnung als Wohn- 
sitz. 

(2) Wahlberechtigt sind die ausländischen Einwohner, die am Wahltag das 
achtzehnte Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Wochen in der 
Gemeinde ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben. Bei Inhabern von 
Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts gilt der Ort der 
Hauptwohnung als Wohnsitz. 

(3) Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats sind die wahlberechtigten aus- (3) Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats sind die wahlberechtigten aus- 
ländischen Einwohner, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben. 
Abs. 2 Satz 2 gilt für die Wählbarkeit entsprechend. 

ländischen Einwohner, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihren Wohnsitz oder dau- 
ernden Aufenthalt haben. Abs. 2 Satz 2 gilt für die Wählbarkeit entsprechend. 

(4) Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats sind unter den Voraussetzun- (4) Wählbar als Mitglied des Ausländerbeirats sind unter den Voraussetzungen 
des Abs. 3 auch Deutsche im Sinne des Art.116 Abs. 1 des Grundgesetzes, 

2 5 



  
  

gen des Abs. 3 auch Deutsche im Sinne des Art.116 Abs. 1 des Grundgeset- 
zes, 

1 . die diese Rechtsstellung als ausländische Einwohner im Inland erworben 1. die diese Rechtsstellung als ausländische Einwohner im Inland erworben 
haben oder haben oder 

2 . die zugleich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. 2. die zugleich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. 

(5) § 31, § 32 Abs. 2, §§ 33, 37 und § 65 Abs. 2 gelten entsprechend. (5) § 31, § 32 Abs. 2, §§ 33, 37 und § 65 Abs. 2 gelten entsprechend. 

(6) Die Mitglieder des Ausländerbeirats sind ehrenamtlich Tätige im Sinne 
der §§ 24 bis 26 und des § 27; Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 

(6) Die Mitglieder des Ausländerbeirats sind ehrenamtlich Tätige im Sinne der 
§§ 24 bis 26 und des § 27; Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 
1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Gemeindevorstand. § 35 
Abs. 1 und § 35 a gelten entsprechend. 

1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Aufsichtsbehörde. § 
5 Abs. 1 und § 35 a gelten entsprechend. 3 

§ 89 § 89 

Integrations-Kommission Integrations-Kommission 

(1) Die Integrations-Kommission ist eine zur dauernden Verwaltung und Be- (1) Die Integrations-Kommission ist eine zur dauernden Verwaltung und Beauf- 
aufsichtigung eines einzelnen Geschäftsbereichs eingesetzte Kommission im sichtigung eines einzelnen Geschäftsbereichs eingesetzte Kommission im 
Sinne des § 72. Sie besteht mindestens zur Hälfte aus sachkundigen Einwoh- Sinne des § 72. Sie besteht aus dem Vorsitzenden und mindestens je einem 
nern, die von der Gemeindevertretung auf Vorschlag der Interessenvertretun- weiteren Mitglied des Gemeindevorstands sowie der Gemeindevertretung und 
gen der Migranten gewählt werden. Für den Fall, dass Wahlvorschläge nicht aus sachkundigen Einwohnern, die von der Gemeindevertretung auf Vorschlag 
in ausreichender Zahl abgegeben werden, soll die Gemeindevertretung Vor- der Interessenvertretungen der Migranten gewählt werden. Für den Fall, dass 
schläge machen. Für die Wählbarkeit zu dieser Personengruppe gilt § 86 Abs. Wahlvorschläge nicht in ausreichender Zahl abgegeben werden, soll die Ge- 
3 und Abs. 4 entsprechend. Die Hälfte der Gewählten soll weiblichen Ge- meindevertretung Vorschläge machen. Für die Wählbarkeit zu dieser Personen- 
schlechts sein. Außerdem soll bei der Wahl nach Möglichkeit die Pluralität der gruppe gilt § 86 Abs. 3 und Abs. 4 entsprechend. Die Hälfte der Gewählten soll 
ausländischen Einwohner im Sinne von § 84 Satz 1 berücksichtigt werden. weiblichen Geschlechts sein. Außerdem soll bei der Wahl nach Möglichkeit die 

Pluralität der ausländischen Einwohner im Sinne von § 84 Satz 1 berücksichtigt 
werden. 

(2) Den Vorsitz der Integrations-Kommission führt der Bürgermeister oder ein 
von ihm bestimmter Beigeordneter gemeinsam mit einem von der Personen- 
gruppe der sachkundigen Einwohner gewählten Co-Vorsitzenden. 

(2) Den Vorsitz der Integrations-Kommission führt der Bürgermeister gemein- 
sam mit einem von der Personengruppe der sachkundigen Einwohner gewähl- 
ten Co-Vorsitzenden. 

(3) Die Integrations-Kommission berät die Organe der Gemeinde in allen Ange- 
legenheiten, die ausländische Einwohner betreffen. § 88 Abs. 2 gilt entspre- 
chend. 

(3) Die Integrations-Kommission berät die Organe der Gemeinde in allen An- 
gelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen. § 88 Abs. 2 gilt entspre- 
chend. 
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(4) Die Integrations-Kommission tritt mindestens viermal im Jahr zusammen (4) Die Integrations-Kommission tritt mindestens viermal im Jahr zusammen und 
und berichtet dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung einmal im berichtet dem Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung einmal im Jahr 
Jahr über den Stand der Integration der ausländischen Einwohner. über den Stand der Integration der ausländischen Einwohner. 

§ 92a § 92a 

Haushaltssicherungskonzept Haushaltssicherungskonzept 

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn (1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn 

1 .sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes sie im Haushaltsjahr die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Fi- 
nanzhaushaltes in der Planung, trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten 
bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Er- 
trags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält. 

in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwen- 
dungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Ein- 
zahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder 

2.nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehl- 
beträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. 

(2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über 
Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in 
dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht 
werden kann. 

(2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Kon- 
solidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in 
dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht 
werden kann. 

(3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich (3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich 
im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haus- im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haus- 
haltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann 
unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidie- 

haltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann un- 
ter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungs- 

rungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Geneh- zeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung 
migung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen. das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen. 

§ 97 § 97 

Erlass der Haushaltssatzung Erlass der Haushaltssatzung 

(1) Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung fest und 
legt ihn der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Ist 
ein Beigeordneter für die Verwaltung des Finanzwesens bestellt, so bereitet 

(1) Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf der Haushaltssatzung fest und 
legt ihn der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Ist 
ein Beigeordneter für die Verwaltung des Finanzwesens bestellt, so bereitet er 
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er den Entwurf vor. Er ist berechtigt, seine abweichende Stellungnahme zu 
dem Entwurf des Gemeindevorstands der Gemeindevertretung vorzulegen. 

den Entwurf vor. Er ist berechtigt, seine abweichende Stellungnahme zu dem 
Entwurf des Gemeindevorstands der Gemeindevertretung vorzulegen. 

(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird von der Ge- 
meindevertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Er soll 
vorher im Finanzausschuss der Gemeindevertretung eingehend behandelt 
werden. In der Beratung kann der mit der Verwaltung des Finanzwesens be- 
traute Beigeordnete seine abweichende Auffassung vertreten. 

(2) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird von der Gemein- 
devertretung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Er soll vorher im 
Finanzausschuss der Gemeindevertretung eingehend behandelt werden. In 
der Beratung kann der mit der Verwaltung des Finanzwesens betraute Beige- 
ordnete seine abweichende Auffassung vertreten. 

(3) Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung ist mit 
ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll spätestens 
einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. 

(3) Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ih- 
ren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll spätestens ei- 
nen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. 

(4) Im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
ist der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekannt- 
machung ist auf die Auslegung hinzuweisen. Enthält die Haushaltssatzung 
genehmigungsbedürftige Teile nach § 97a, so ist sie erst nach der Erteilung 
der Genehmigung bekannt zu machen. Sofern die Haushaltssatzung keine 
genehmigungsbedürftigen Teile enthält, darf sie erst öffentlich bekannt ge- 
macht werden, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Vor- 
lage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt. 

(4) Im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist 
der Haushaltsplan mindestens bis zum Ende seiner Gültigkeit im Internet zu 
veröffentlichen; in der Bekanntmachung ist auf die Veröffentlichung hinzuwei- 
sen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungsbedürftige Teile nach § 97a, 
so ist sie erst nach der Erteilung der Genehmigung bekannt zu machen. So- 
fern die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedürftigen Teile enthält, darf 
sie erst öffentlich bekannt gemacht werden, wenn die Aufsichtsbehörde inner- 
halb eines Monats nach Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung er- 
hebt. 

§ 108 § 108 

Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze Erwerb und Verwaltung von Vermögen, Wertansätze 

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur (1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit erforderlich ist. Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit erforderlich ist. 

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten (2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten 
und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf eine ausrei- und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf eine ausrei- 
chende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen. chende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen. 

(3) Die Gemeinde hat eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, in der die Vermö- 
gensgegenstände und Schulden mit ihren Werten unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen sind. Die 
Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskos- 

(3) Die Gemeinde hat eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, in der die Vermö- 
gensgegenstände und Schulden mit ihren Werten unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen sind. Die Ver- 
mögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ver- 
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ten, vermindert um Abschreibungen, die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzah- mindert um Abschreibungen, die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbe- 
lungsbetrag und die Rückstellungen in Höhe des Betrages anzusetzen, der 
nach sachgerechter Beurteilung angemessen ist. Dies gilt auch für die 

trag und die Rückstellungen in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach sach- 
gerechter Beurteilung angemessen ist. Dies gilt auch für die Schlussbilanz, die 

Schlussbilanz, die zum 31. Dezember eines jeden Haushaltsjahres aufzustel- zum 31. Dezember eines jeden Haushaltsjahres aufzustellen ist. 
len ist. 

(4) In der Eröffnungsbilanz dürfen die Vermögensgegenstände und Schulden (4) Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, 
auch mit den Werten angesetzt werden, die vor dem 1. Januar 2005 sachge- dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht o- 
recht ermittelt worden sind; etwaige Wertminderungen sind zu berücksichti- 
gen. 

der fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der Wertan- 
satz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, 
wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr 
vorhanden sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bi- (5) Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, 

dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht o- lanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in der vierten der Eröffnungsbilanz fol- 
der fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der Wert- 
ansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt 
auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag 
nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung 
folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in der vierten der Eröff- 
nungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen 
sind nicht zu berichtigen. 

genden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berich- 
tigen. 

§ 111 § 111 

Übertragung von Kassengeschäften, Automation Übertragung von Kassengeschäften, Automation 

(1) Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte ganz oder teilweise von einer 
Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen lassen, wenn die ord- 
nungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach den für die Gemeinde gel- 
tenden Vorschriften gewährleistet sind. § 4 des Hessischen Datenschutzge- 
setzes gilt entsprechend. Die Vorschriften des Gesetzes über kommunale 

(1) Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte ganz oder teilweise von einer 
Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen lassen, wenn die ord- 
nungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach den für die Gemeinde gelten- 
den Vorschriften gewährleistet sind. Die Vorschriften des Gesetzes über kom- 
munale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt 

Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geän- geändert durch 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), in der jeweils geltenden 
dert durch 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), in der jeweils geltenden Fas- 
sung bleiben unberührt. 

Fassung bleiben unberührt. 

(2) Werden die Kassengeschäfte ganz oder teilweise unter Einsatz automati- 
(2) Werden die Kassengeschäfte ganz oder teilweise unter Einsatz automati- scher Datenverarbeitungsanlagen erledigt, so ist den für die Prüfung zuständi- 
scher Datenverarbeitungsanlagen erledigt, so ist den für die Prüfung zustän- 
digen Stellen Gelegenheit zu geben, die Verfahren vor ihrer Anwendung zu 
prüfen. 

gen Stellen Gelegenheit zu geben, die Verfahren vor ihrer Anwendung zu prü- 
fen. 

§ 112 
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Jahresabschluss 

(1) Die Gemeinde hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jah- 
resabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtli- 
che Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Er- 
träge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der 
Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde darzustellen. 

(2) Der Jahresabschluss besteht aus 

1. 

2. 

3. 

der Vermögensrechnung (Bilanz), 

der Ergebnisrechnung und 

der Finanzrechnung. 

(3) Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. 

(4) Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen 

1 . ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu 
erläutern sind, mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forde- 
rungen und die Verbindlichkeiten sowie 

2. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haus- 
haltsermächtigungen. 

(5) Der Gemeindevorstand soll den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb 
von fünf Monaten aufstellen und die Gemeindevertretung sowie die Aufsichts- 
behörde unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse unter- 
richten. 

(6) Die Aufsichtsbehörde hat die Genehmigung nach § 97a bis zur Unterrich- 
tung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss nach 
Abs. 5 zurückzustellen. Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungsbe- 
dürftigen Teile nach § 97a, darf sie abweichend von § 97 Abs. 4 Satz 3 erst 
nach der Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jah- 
resabschluss nach Abs. 5 bekannt gemacht werden. 
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§ 112a 
§ 112 a 

Gesamtabschluss 

(aufgehoben) 
(1) Der Jahresabschluss der Gemeinde ist zusammenzufassen mit den nach 
Handels-, Eigenbetriebs- oder kommunalem Haushaltsrecht aufzustellenden 
Jahresabschlüssen 

1. der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, 
2. der Unternehmen und Errichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, aus- 
genommen Sparkassen und Sparkassenzweckverbände, an denen die Ge- 
meinde beteiligt ist, 
3. der Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit, bei denen die Gemeinde Mitglied ist, 
4 
1 
. der Wasser- und Bodenverbände nach dem Wasserverbandsgesetz vom 
2. Februar 1991 (BGBl. I. S. 405), geändert durch Gesetz vom 15. Mai 2002 

(BGBl. I S. 1578), bei denen die Gemeinde Mitglied ist, 
. der rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen, die von der Gemeinde 5 

errichtet worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen ein- 
gebracht hat, 
6. der Aufgabenträger, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Ver- 
pflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird. 

(2) Die Gemeinde hat spätestens die zum 31. Dezember 2021 aufzustellen- 
den Jahresabschlüsse zusammenzufassen. Dem zusammengefassten Jah- 
resabschluss ist ein Anhang nach § 112 Abs. 4 Nr. 1 beizufügen. Die Jahres- 
abschlüsse der in Abs. 1 genannten Aufgabenträger müssen nicht einbezo- 
gen werden, wenn sie für die Verpflichtung nach § 112 Abs. 1 Satz 4 von 
nachrangiger Bedeutung sind. 

(3) Die Gemeinde hat bei den in Abs. 1 genannten Aufgabenträgern darauf 
hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von diesen alle Informatio- 
nen und Unterlagen zu verlangen, die sie für die Zusammenfassung der Jah- 
resabschlüsse für erforderlich hält. 

(4) Die Jahresabschlüsse der Aufgabenträger nach Abs. 1, bei denen der 
Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte zusteht, sind entsprechend den 
§§ 300 bis 307 des Handelsgesetzbuches in der jeweils geltenden Fassung 
in die Zusammenfassung nach Abs. 2 mit der Maßgabe einzubeziehen, dass 
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die jeweiligen Buchwerte in den Abschlüssen der Aufgabenträger mit denen 
des Abschlusses der Gemeinde zusammengefasst werden. Die Jahresab- 
schlüsse der Aufgabenträger nach Abs. 1, bei denen der Gemeinde nicht die 
Mehrheit der Stimmrechte zusteht, sind entsprechend den §§ 311 und 312 
des Handelsgesetzbuches in die Zusammenfassung nach Abs. 2 einzubezie- 
hen. Ist die Gemeinde an Aufgabenträgern nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 mittelbar 
beteiligt, gilt § 290 des Handelsgesetzbuches entsprechend. 

(5) Der zusammengefasste Jahresabschluss ist um eine Kapitalflussrech- 
nung zu ergänzen und durch einen Bericht zu erläutern (Gesamtabschluss). 
Dem Bericht sind Angaben zu den Jahresabschlüssen der Aufgabenträger 
nach Abs. 1, die nicht in die Zusammenfassung einbezogen sind, anzufügen. 

(6) Der zusammengefasste Jahresabschluss und der Gesamtabschluss sind 
innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen 
und die Gemeindevertretung sowie die Aufsichtsbehörde unverzüglich über 
die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse zu unterrichten. 

§112 b 
§ 112b 

Befreiung vom Gesamtabschluss 

(1) Eine Gemeinde mit weniger als 20 000 Einwohnern ist von der Pflicht ei- 
nen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit. (aufgehoben) 

(2) Eine Gemeinde zwischen 20 000 und bis zu 50 000 Einwohnern ist von 
der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit, wenn der auf die 
Gemeinde entfallende Anteil der Bilanzsumme der nach § 112a Abs. 4 Satz 1 
voll zu konsolidierenden Aufgabenträger zusammen den Wert von 20 Pro- 
zent der in der Vermögensrechnung der Gemeinde ausgewiesenen Bilanz- 
summe sowohl für das Jahr der Aufstellung als auch für das Vorjahr nicht 
übersteigt. 

(3) Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist von der Ge- 
meindevertretung zu beschließen. 

(4) Macht eine Gemeinde von der Befreiung nach Abs. 1 oder 2 Gebrauch, 
bleibt die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichts nach § 123a davon 
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unberührt. Der Beteiligungsbericht muss in den Fällen des Satzes 1 zusätz- 
lich Angaben über die Aufgabenträger in § 112a Abs. 1 Nr. 1 und 3 bis 6 er- 
halten. 

§ 114 § 114 

Entlastung Entlastung 

(1) Die Gemeindevertretung beschließt über den vom Rechnungsprüfungs- 
amt geprüften Jahresabschluss, zusammengefassten Jahresabschluss und 
Gesamtabschluss bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haus- 
haltsjahr folgenden Jahres und entscheidet zugleich über die Entlastung des 

(1) Die Gemeindevertretung beschließt über den vom Rechnungsprüfungsamt 
geprüften Jahresabschluss, zusammengefassten Jahresabschluss und Ge- 
samtabschluss bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haushalts- 
jahr folgenden Jahres und entscheidet zugleich über die Entlastung des Ge- 

Gemeindevorstands. Verweigert die Gemeindevertretung die Entlastung oder meindevorstands. Verweigert die Gemeindevertretung die Entlastung oder 
spricht sie die Entlastung mit Einschränkungen aus, so hat sie dafür die 
Gründe anzugeben. 

spricht sie die Entlastung mit Einschränkungen aus, so hat sie dafür die 
Gründe anzugeben. 

(2) Der Beschluss über den Jahresabschluss, den zusammengefassten Jah- 
resabschluss und den Gesamtabschluss sowie die Entlastung ist öffentlich 

(2) Der Beschluss über den Jahresabschluss, den zusammengefassten Jah- 
resabschluss und den Gesamtabschluss sowie die Entlastung ist öffentlich be- 

bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist der Jahresab- kannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist der Jahresab- 
schluss, der zusammengefasste Jahresabschluss und der Gesamtabschluss 
mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der 
Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. Der Beschluss nach 
Satz 1 ist mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts unverzüglich 
der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

schluss, der zusammengefasste Jahresabschluss und der Gesamtabschluss 
mit dem Rechenschaftsbericht mindestens für ein Jahr im Internet zu veröffent- 
lichen; in der Bekanntmachung ist auf die Veröffentlichung hinzuweisen. Der 
Beschluss nach Satz 1 ist mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungs- 
amts unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

§ 115 

Sondervermögen 

(1) Sondervermögen der Gemeinde sind 

§ 115 

Sondervermögen 

(1) Sondervermögen der Gemeinde sind 

1 .das Gemeindegliedervermögen und das Gemeindegliederklassenvermö- 1.das Gemeindegliedervermögen und das Gemeindegliederklassenvermögen 
(§ 119), gen (§ 119), 

2.das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, 2.das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, 

3.wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentli- 3.wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentli- 
che Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnun- che Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnun- 
gen geführt werden, gen geführt werden, 

4.rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen. 4.rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen. 
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(2) Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 unterliegen den Vorschriften 
über die Haushaltswirtschaft. Sie sind im Haushalt der Gemeinde gesondert 
nachzuweisen. 

(2) Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 unterliegen den Vorschriften über 
die Haushaltswirtschaft. Sie sind im Haushalt der Gemeinde gesondert nach- 
zuweisen. 

(3) Auf Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 3 sind die Vorschriften der §§ 92, (3) Auf Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 3 sind die Vorschriften der §§ 92, 93, 
97 Abs. 4, §§ 99, 101 bis 105 und 107 bis 109 sinngemäß anzuwenden. 93, 101 bis 105, 108 und 109 sinngemäß anzuwenden. 

(4) Für Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 4 sind besondere Haushaltspläne 
aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen. Die Vorschriften des Ersten 
Abschnitts sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Haus- 
haltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan tritt und von der öffentli- 
chen Bekanntmachung und Auslegung nach § 97 Abs. 4 abgesehen werden 
kann. Anstelle eines Haushaltsplans können ein Wirtschaftsplan aufgestellt 
und die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbe- 
triebe geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden, soweit durch 

(4) Für Sondervermögen nach Abs. 1 Nr. 4 sind besondere Haushaltspläne 
aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen. Die Vorschriften des Ersten 
Abschnitts sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Haus- 
haltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan tritt und von der öffentli- 
chen Bekanntmachung und Veröffentlichung nach § 97 Abs. 4 abgesehen wer- 
den kann. Anstelle eines Haushaltsplans können ein Wirtschaftsplan aufge- 
stellt und die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigen- 
betriebe geltenden Vorschriften sinngemäß angewendet werden, soweit durch 

Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist; Abs. 3 gilt Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist; Abs. 3 gilt 
sinngemäß. sinngemäß; von der öffentlichen Bekanntmachung des Beschlusses über den 

Wirtschaftsplan und der Veröffentlichung des Wirtschaftsplans kann abgese- 
hen werden. 

§ 121 

Wirtschaftliche Betätigung 

(1) Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn 

§ 121 

Wirtschaftliche Betätigung 

(1) Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn 

1.der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 1 .der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 

2.die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis 2.die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur 
zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 
und 

3.der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten 
3.der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 
erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in 
Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig. 
in Satz 1 Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig. 
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(1a) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 5 Nr. 1 und § 122 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 dürfen Gemeinden sich ausschließlich auf dem Gebiet der Er- 
zeugung, Speicherung und Einspeisung und des Vertriebs von Strom, 
Wärme und Gas aus erneuerbaren Energien sowie der Verteilung von elektri- 
scher und thermischer Energie bis zum Hausanschluss wirtschaftlich betäti- 
gen, wenn die Betätigung innerhalb des Gemeindegebietes oder im regiona- 
len Umfeld in den Formen interkommunaler Zusammenarbeit erfolgt. Die wirt- 
schaftliche Beteiligung der Einwohner soll ermöglicht werden. Die wirtschaftli- 
che Betätigung nach dieser Vorschrift ist in besonderer Weise dem Grund- 
satz der Wirtschaftlichkeit zu unterwerfen. Die wirtschaftlichen Ergebnisse 
dieser Betätigung sind einmal jährlich der Gemeindevertretung vorzulegen. 

Satz 1 Nr. 3 dient auch dem Schutz privater Dritter, soweit sie sich entspre- 
chend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. Betätigungen nach Satz 2 
bleiben hiervon unberührt. 

(1b) Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 1a dienen auch dem Schutz privater Dritter, soweit 
sie sich entsprechend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. Betäti- 
gungen nach § 121 Abs. 1 Satz 2 bleiben hiervon unberührt. 

(2) Als wirtschaftliche Betätigung gelten nicht Tätigkeiten (2) Als wirtschaftliche Betätigung gelten nicht Tätigkeiten 

1.zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 1.zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, 

2.auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kul- 2.auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, 
tur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung, der Breit- des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung, der Breitband- 
bandversorgung sowie versorgung, 

3.zur Deckung des Eigenbedarfs. 3. bei der Wohnraumversorgung, sofern die bauliche Errichtung auf private 
Dritte beschränkt ist, der Energieversorgung bis zum Hausanschluss sowie 

Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffent- 
lichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwal- 
ten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe ge- 
führt werden. 

4. zur Deckung des Eigenbedarfs. 

Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentli- 
chen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten 
und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt 
werden. 

(3) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zustän- (3) Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zustän- 
dige Minister kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Unternehmen dige Minister kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Unternehmen 
und Einrichtungen, die Tätigkeiten nach Abs. 2 wahrnehmen und die nach Art und Einrichtungen, die Tätigkeiten nach Abs. 2 wahrnehmen und die nach Art 
und Umfang eine selbstständige Verwaltung und Wirtschaftsführung erfor- und Umfang eine selbstständige Verwaltung und Wirtschaftsführung erfordern, 

ganz oder teilweise nach den für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu 
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dern, ganz oder teilweise nach den für die Eigenbetriebe geltenden Vorschrif- führen sind; hierbei können auch Regelungen getroffen werden, die von einzel- 
ten zu führen sind; hierbei können auch Regelungen getroffen werden, die 
von einzelnen für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften abweichen. 

nen für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften abweichen. 

(4) Ist eine Betätigung zulässig, sind verbundene Tätigkeiten, die üblicher- 
weise im Wettbewerb zusammen mit der Haupttätigkeit erbracht werden, 
ebenfalls zulässig; mit der Ausführung dieser Tätigkeiten sollen private Dritte 
beauftragt werden, soweit das nicht unwirtschaftlich ist. 

(4) Ist eine Betätigung zulässig, sind verbundene Tätigkeiten, die üblicherweise 
im Wettbewerb zusammen mit der Haupttätigkeit erbracht werden, ebenfalls 
zulässig; mit der Ausführung dieser Tätigkeiten sollen private Dritte beauftragt 
werden, soweit das nicht unwirtschaftlich ist. 

(5) Die Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig, wenn (5) Die Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig, wenn 

1 
und 
.bei wirtschaftlicher Betätigung die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen 1.bei wirtschaftlicher Betätigung die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen 

und 

2.die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörper- 2.die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörper- 
schaften gewahrt sind. Bei gesetzlich liberalisierten Tätigkeiten gelten nur die schaften gewahrt sind. Bei gesetzlich liberalisierten Tätigkeiten gelten nur die 
Interessen als berechtigt, die nach den maßgeblichen Vorschriften eine Ein- 
schränkung des Wettbewerbs zulassen. 

Interessen als berechtigt, die nach den maßgeblichen Vorschriften eine Ein- 
schränkung des Wettbewerbs zulassen. 

(6) Vor der Entscheidung über die Errichtung, Übernahme oder wesentliche 
Erweiterung von wirtschaftlichen Unternehmen sowie über eine unmittelbare 
oder mittelbare Beteiligung ist die Gemeindevertretung auf der Grundlage ei- 

(6) Vor der Entscheidung über die Errichtung, Übernahme oder wesentliche Er- 
weiterung von wirtschaftlichen Unternehmen sowie über eine unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung ist die Gemeindevertretung zum Beispiel auf der Grund- 

ner Markterkundung umfassend über die Chancen und Risiken der beabsich- lage einer Markterkundung umfassend über die Chancen und Risiken der be- 
tigten unternehmerischen Betätigung sowie über deren zu erwartende Aus- 
wirkungen auf das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unter- 

absichtigten unternehmerischen Betätigung sowie über deren zu erwartende 
Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unter- 

richten. Vor der Befassung in der Gemeindevertretung ist den örtlichen Hand- richten. Vor der Befassung in der Gemeindevertretung ist den örtlichen Hand- 
werkskammern, Industrie- und Handelskammern sowie Verbänden Gelegen- werkskammern, Industrie- und Handelskammern sowie Verbänden Gelegen- 
heit zur Stellungnahme zu geben, soweit ihr Geschäftsbereich betroffen ist. 
Die Stellungnahmen sind der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben. 

heit zur Stellungnahme zu geben, soweit ihr Geschäftsbereich betroffen ist. Die 
Stellungnahmen sind der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben. 

(7) Die Gemeinden haben mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, in- (7) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass sie ei- 
wieweit ihre wirtschaftliche Betätigung noch die Voraussetzungen des Abs. 1 nen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dies mit der 
erfüllt und inwieweit die Tätigkeiten privaten Dritten übertragen werden kön- 
nen. 

Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Die Erträge jedes 
Unternehmens sollen mindestens so hoch sein, dass 

(8) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde sind so zu führen, dass sie 
einen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dies mit 
der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist. Die Erträge 
jedes Unternehmens sollen mindestens so hoch sein, dass 
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1.alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten gedeckt werden, 1.alle Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten gedeckt werden, 

2 .die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht werden, die zur 2.die Zuführungen zum Eigenkapital (Rücklagen) ermöglicht werden, die zur 
Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner technischen und 
wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind und 

Erhaltung des Vermögens des Unternehmens sowie zu seiner technischen 
und wirtschaftlichen Fortentwicklung notwendig sind und 

3.eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird. 3.eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erzielt wird. 

Lieferungen und Leistungen von anderen Unternehmen und Verwaltungs- Lieferungen und Leistungen von anderen Unternehmen und Verwaltungszwei- 
zweigen der Gemeinde an das Unternehmen sowie Lieferungen und Leistun- gen der Gemeinde an das Unternehmen sowie Lieferungen und Leistungen 
gen des Unternehmens an andere Unternehmen und Verwaltungszweige der des Unternehmens an andere Unternehmen und Verwaltungszweige der Ge- 
Gemeinde sind kostendeckend zu vergüten. meinde sind kostendeckend zu vergüten. 

(9) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen oder 
betreiben. Für das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den beson- 
deren Vorschriften. 

(8) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen oder be- 
treiben. Für das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den besonderen 
Vorschriften. 

§ 122 § 122 

Beteiligung an Gesellschaften Beteiligung an Gesellschaften 

(1) Eine Gemeinde darf eine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirt- 
schaftlichen Unternehmens gerichtet ist, nur gründen oder sich daran beteili- 
gen, wenn 

(1) Eine Gemeinde darf eine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaft- 
lichen Unternehmens gerichtet ist, nur gründen oder sich daran beteiligen, 
wenn 

1.die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 vorliegen, 1.die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 vorliegen, 

2 .die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen ihrer 2.die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen ihrer 
Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt ist, Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt ist, 

3.die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat 3.die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat 
oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält, oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält, 

4 .gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit 4.gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit 
nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für Kapitalgesellschaften gel- 
tenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt 
und geprüft werden; in jedem Fall muss gewährleistet sein, dass 
a) der Jahresabschluss geprüft wird, 

nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesell- 
schaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbu- 
ches aufgestellt und geprüft werden. 
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b) sofern ein Lagebericht aufzustellen ist, sich die Jahresabschlussprüfung 
auch auf diesen bezieht, und 
c) die Angaben nach § 285 Nr. 9 Buchst. a und b des Handelsgesetzbuches 
gemacht werden. 

Die Aufsichtsbehörde kann von den Vorschriften der Nr. 2 bis 4 in besonde- 
ren Fällen Ausnahmen zulassen. 

Die Aufsichtsbehörde kann von den Vorschriften der Nr. 2 bis 4 in besonderen 
Fällen Ausnahmen zulassen. 

(2) Abs. 1 gilt mit Ausnahme der Vorschriften der Nr. 1 auch für die Gründung (2) Abs. 1 gilt mit Ausnahme der Vorschriften der Nr. 1 auch für die Gründung 
einer Gesellschaft, die nicht auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unterneh- einer Gesellschaft, die nicht auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unterneh- 
mens gerichtet ist, und für die Beteiligung an einer solchen Gesellschaft. Dar- mens gerichtet ist, und für die Beteiligung an einer solchen Gesellschaft. 2Dar- 
über hinaus ist die Gründung einer solchen Gesellschaft oder die Beteiligung über hinaus ist die Gründung einer solchen Gesellschaft oder die Beteiligung 
an einer solchen Gesellschaft nur zulässig, wenn ein wichtiges Interesse der 
Gemeinde an der Gründung oder Beteiligung vorliegt. 

an einer solchen Gesellschaft nur zulässig, wenn ein wichtiges Interesse der 
Gemeinde an der Gründung oder Beteiligung vorliegt. 

(3) Eine Aktiengesellschaft soll die Gemeinde nur errichten, übernehmen, 
wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn der öffentliche Zweck 
des Unternehmens nicht ebenso gut in einer anderen Rechtsform erfüllt wer- 
den kann. 

(3) Eine Aktiengesellschaft soll die Gemeinde nur errichten, übernehmen, we- 
sentlich erweitern oder sich daran beteiligen, wenn der öffentliche Zweck des 
Unternehmens nicht ebenso gut in einer anderen Rechtsform erfüllt werden 
kann. 

(4) Ist die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent an einer Gesellschaft unmittel- 
bar beteiligt, so hat sie darauf hinzuwirken, dass 

(4) Ist die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent an einer Gesellschaft unmittelbar 
beteiligt, so hat sie darauf hinzuwirken, dass 

1 
ten 
.in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschrif- 1.in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften 

a) für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird, a) für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird, 

b) der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt 
und der Gemeinde zur Kenntnis gebracht wird, 

b) der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt und 
der Gemeinde zur Kenntnis gebracht wird, 

2 .nach den Wirtschaftsgrundsätzen (§ 121 Abs. 8) verfahren wird, wenn die 2.nach den Wirtschaftsgrundsätzen (§ 121 Abs. 8) verfahren wird, wenn die 
Gesellschaft ein wirtschaftliches Unternehmen betreibt. Gesellschaft ein wirtschaftliches Unternehmen betreibt. 

(5) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine Gesellschaft, an der Ge- 
meinden oder Gemeindeverbände mit insgesamt mehr als 50 Prozent unmit- 
telbar oder mittelbar beteiligt sind, sich an einer anderen Gesellschaft beteili- 
gen will. 

(5) Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine Gesellschaft, an der Gemein- 
den oder Gemeindeverbände mit insgesamt mehr als 50 Prozent unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt sind, sich an einer anderen Gesellschaft beteiligen will. 
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(6) Die Gemeinde kann einen Geschäftsanteil an einer eingetragenen Kredit- (6) Die Gemeinde kann einen Geschäftsanteil an einer eingetragenen Kredit- 
genossenschaft erwerben, wenn eine Nachschusspflicht ausgeschlossen o- 
der die Haftsumme auf einen bestimmten Betrag beschränkt ist. 

genossenschaft erwerben, wenn eine Nachschusspflicht ausgeschlossen oder 
die Haftsumme auf einen bestimmten Betrag beschränkt ist. 

§ 123a 
Beteiligungsbericht und Offenlegung 

(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffent- 
lichkeit jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Pri- 
vatrechts zu erstellen, an denen sie mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt ist. Der Bericht ist innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres aufzustellen. 

(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über 
1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Beset- 
zung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens, 
2 
3 
. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, 
. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, 

die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswir- 
kungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde 
gewährten Sicherheiten, 
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das Unternehmen. 

Ist eine Gemeinde in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichne- 
ten Umfang an einem Unternehmen beteiligt, hat sie darauf hinzuwirken, dass 
die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer ähn- 
lichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr ge- 
währten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben 
sind in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten 
Personen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklä- 
ren, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresab- 
schluss aufgenommen werden. 

(3) Der Beteiligungsbericht muss zusätzlich Angaben über die folgenden Aufga- 
benträger enthalten 
1. die Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, 

3 9 



  
  

2 . die Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit, bei denen die Gemeinde Mitglied ist, 

. die Wasser- und Bodenverbände nach dem Wasserverbandsgesetz vom 3 
1 
2 
2. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), geändert durch Gesetz vom 15. Mai 
002 (BGBl. I S. 1578), bei denen die Gemeinde Mitglied ist, 

4 . die rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen, die von der Gemeinde 
errichtet worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie Vermögen 
eingebracht hat, 

5. die Aufgabenträger, deren finanzielle Grundlage wegen rechtlicher Ver- 
pflichtung wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird.“ 

(4) Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung 
zu erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteili- 
gungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. Die Einwohner sind berech- 
tigt, den Beteiligungsbericht einzusehen. 

§ 127a 

Anzeige 

(1) Entscheidungen der Gemeinde über 

§ 127a 

Anzeige 

(1) Entscheidungen der Gemeinde über 

1.die Errichtung, die Übernahme oder die wesentliche Erweiterung eines wirt- 1.die Errichtung, die Übernahme oder die wesentliche Erweiterung eines wirt- 
schaftlichen Unternehmens, schaftlichen Unternehmens, 

2.die Gründung einer Gesellschaft, die erstmalige Beteiligung an einer Ge- 
sellschaft sowie die wesentliche Erhöhung einer Beteiligung an einer Gesell- 
schaft, 

2.die Gründung einer Gesellschaft, die erstmalige Beteiligung an einer Gesell- 
schaft sowie die wesentliche Erhöhung einer Beteiligung an einer Gesellschaft, 

3.den Erwerb eines Geschäftsanteils an einer eingetragenen Genossen- 
schaft, 3.den Erwerb eines Geschäftsanteils an einer eingetragenen Genossenschaft, 

4 .Rechtsgeschäfte im Sinne des § 124 Abs. 1 HGO sind der Aufsichtsbe- 4.Rechtsgeschäfte im Sinne des § 124 Abs. 1 HGO sind der Aufsichtsbehörde 
unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs, schriftlich 
anzuzeigen. 

hörde unverzüglich, spätestens sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs, 
schriftlich anzuzeigen. 

Aus der Anzeige muss zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzun- 
gen erfüllt sind. 

Aus der Anzeige, der das Aufsichtsraster zur kommunalwirtschaftlichen Betäti- 
gung beizufügen ist, muss zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzun- 
gen erfüllt sind. 
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(2) Abs. 1 gilt für Entscheidungen über mittelbare Beteiligungen im Sinne von (2) Abs. 1 gilt für Entscheidungen über mittelbare Beteiligungen im Sinne von 
§ 122 Abs. 5 HGO entsprechend. § 122 Abs. 5 HGO entsprechend. 

§ 143 

Genehmigung 

(1) Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist schriftlich zu erteilen; die 

§ 143 

Genehmigung 

(1) Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist schriftlich zu erteilen. Satzun- 
elektronische Form ist ausgeschlossen. Satzungen, Beschlüsse und sonstige gen, Beschlüsse und sonstige Maßnahmen der Gemeinden, die der Genehmi- 
Maßnahmen der Gemeinden, die der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
bedürfen, werden – unbeschadet weiterer Wirksamkeitsvoraussetzungen – 
erst mit der Erteilung der Genehmigung wirksam. Die Genehmigung gilt als 

gung der Aufsichtsbehörde bedürfen, werden – unbeschadet weiterer Wirk- 
samkeitsvoraussetzungen – erst mit der Erteilung der Genehmigung wirksam. 
Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb 

erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von drei Monaten nach Ein- von drei Monaten nach Eingang des Antrags die Genehmigung ablehnt, die 
gang des Antrags die Genehmigung ablehnt, die Genehmigung nach § 112 Genehmigung nach § 112 Abs. 6 zurückstellt oder dem Antragsteller schriftlich 
Abs. 10 zurückstellt oder dem Antragsteller schriftlich mitteilt, welche Gründe mitteilt, welche Gründe einer abschließenden Entscheidung über den Geneh- 
einer abschließenden Entscheidung über den Genehmigungsantrag entge- 
genstehen. 

migungsantrag entgegenstehen. 

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung Satzungen, Beschlüsse und 
(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung Satzungen, Beschlüsse und sonstige Maßnahmen der Gemeinden, die der Genehmigung der Aufsichtsbe- 
sonstige Maßnahmen der Gemeinden, die der Genehmigung der Aufsichts- 
behörde bedürfen, von der Genehmigung allgemein oder unter bestimmten 
Voraussetzungen freistellen und dafür die vorherige Anzeige an die Auf- 
sichtsbehörde vorschreiben. 

hörde bedürfen, von der Genehmigung allgemein oder unter bestimmten Vo- 
raussetzungen freistellen und dafür die vorherige Anzeige an die Aufsichtsbe- 
hörde vorschreiben. 

§ 149 
§ 149 

Übergangsvorschriften 
Übergangsvorschriften 

(1) Die in § 4a Abs. 1 Satz 2 genannte Einwohnergrenze gilt nicht für die 
Stadt Hanau. 

(1) Die in § 4 Abs. 1 Satz 3 genannte Einwohnergrenze gilt nicht für die Stadt 
Hanau. 

(2) Für Direktwahlen und Bürgerentscheide, deren Wahl- oder Abstimmungs- 
tag vor dem 16. Mai 2020 bestimmt und öffentlich bekannt gemacht worden 
ist, gilt § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in der bis zum 15. Mai 2020 geltenden Fas- 
sung fort. 

(2) § 36b in der bis zum 4. April 2025 geltenden Fassung gilt bis zum Ablauf 
der bis zum 31. März 2026 dauernden Wartezeit der Gemeindevertretungen 
fort. 

(3) § 36a Abs. 1 Satz 4 in der bis zum 15. Mai 2020 geltenden Fassung gilt 
für die am 6. März 2016 gewählten Gemeindevertretungen bis zum Ende ih- 
rer Wahlzeit am 31. März 2021 fort. 

(3) Abweichend von § 38 Abs. 2 Satz 1 sind in der bis zum 31. März 2026 dau- 
ernden Wahlzeit Änderungen an der Hauptsatzung, um die Zahl der Gemein- 
devertreter auf die für die nächst niedrigere Größengruppe maßgebliche oder 
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(4) § 37 in der bis zum 15. Mai geltenden Fassung gilt für die am 29. Novem- eine dazwischenliegende ungerade Zahl festzulegen, spätestens sechs Mo- 
ber 2015 gewählten Ausländerbeiräte sowie für die am 6. März 2016 gewähl- nate vor Ablauf der Wahlzeit vorzunehmen. 
ten Gemeindevertretungen und Ortsbeiräte bis zum Ende ihrer Wahlzeit am 
31. März 2021 fort. 

(4) § 55 in der bis zum 4. April 2025 geltenden Fassung gilt bis zum Ablauf der 
bis zum 31. März 2026 dauernden Wahlzeit der Gemeindevertretungen fort. 

(5) Die Möglichkeit nach § 84 Satz 3, die Verpflichtung zur Einrichtung eines 
Ausländerbeirats durch die Bildung einer Integrations-Kommission abzulö- 
sen, besteht erstmals für die am 1. April 2021 beginnende Wahlzeit der Aus- 
länderbeiräte. Macht eine Gemeinde von dieser Befugnis Gebrauch, so ist 
abweichend von § 6 Abs. 2 Satz 2 die Streichung der Bestimmungen über 
den Ausländerbeirat in der Hauptsatzung auch nach dem 31. März 2020 zu- 
lässig. 

(6) Abweichend von § 86 Abs. 1 Satz 1 in der bis zum 15. Mai 2020 gelten- 
den Fassung endet die Wahlzeit der am 29. November 2015 gewählten Aus- 
länderbeiräte erst mit Ablauf des 31. März 2021. 

(7) Die Verpflichtungen nach § 86 Abs. 1 Satz 5 und 6, eine Integrations- 
Kommission einzusetzen, wenn die Ausländerbeiratswahl mangels Wahlvor- 
schlägen oder Bewerbern ausfällt oder der Ausländerbeirat im Laufe seiner 
Wahlzeit weniger als drei Mitglieder hat, gelten erstmals für die am 1. April 
2021 beginnende Wahlzeit der Ausländerbeiräte. 
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KWG 
§ 12 § 12 

Aufstellung der Wahlvorschläge Aufstellung der Wahlvorschläge 

(1) Die Bewerber für die Wahlvorschläge werden in geheimer Abstimmung in (1) Die Bewerber für die Wahlvorschläge werden in geheimer Abstimmung 
einer Versammlung der Mitglieder der Partei oder Wählergruppe im Wahl- 
kreis oder in einer Versammlung der von den Mitgliedern der Partei oder 

in einer Versammlung der Mitglieder der Partei oder Wählergruppe im 
Wahlkreis oder in einer Versammlung der von den Mitgliedern der Partei o- 

Wählergruppe im Wahlkreis aus ihrer Mitte gewählten Vertreter (Vertreterver- der Wählergruppe im Wahlkreis aus ihrer Mitte gewählten Vertreter (Vertre- 
sammlung) aufgestellt und ihre Reihenfolge im Wahlvorschlag festgelegt. Bei terversammlung) aufgestellt und ihre Reihenfolge im Wahlvorschlag festge- 
der Aufstellung sollen nach Möglichkeit Frauen und Männer gleichermaßen 
berücksichtigt werden. Mit der Wahl der Vertreter für die Vertreterversamm- 

legt. Bei der Aufstellung sollen nach Möglichkeit Frauen und Männer gleich- 
ermaßen berücksichtigt werden. Mit der Wahl der Vertreter für die Vertreter- 

lung darf nicht früher als 18 Monate und mit der Aufstellung der Bewerber für versammlung darf nicht früher als 18 Monate und mit der Aufstellung der 
die Wahlvorschläge darf nicht früher als 15 Monate vor Ablauf der Wahlzeit 
begonnen werden; dies gilt nicht, wenn die Wiederholung der Wahl im gan- 
zen Wahlkreis angeordnet wurde. Vorschlagsberechtigt ist auch jeder Teil- 
nehmer der Versammlung; den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich 

Bewerber für die Wahlvorschläge darf nicht früher als 15 Monate vor Ablauf 
der Wahlzeit begonnen werden; dies gilt nicht, wenn die Wiederholung der 
Wahl im ganzen Wahlkreis angeordnet wurde. Vorschlagsberechtigt ist 
auch jeder Teilnehmer der Versammlung; den Bewerbern ist Gelegenheit 

und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Eine zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit 
Wahl mit verdeckten Stimmzetteln gilt als geheime Abstimmung. Das Nähere vorzustellen. Eine Wahl mit verdeckten Stimmzetteln gilt als geheime Ab- 
über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberu- 
fung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung so- 
wie über das gesetzlich nicht geregelte Verfahren für die Aufstellung von 
Wahlvorschlägen und für die Benennung der Vertrauenspersonen regeln die 
Parteien und Wählergruppen. 

stimmung. Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterver- 
sammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- o- 
der Vertreterversammlung sowie über das gesetzlich nicht geregelte Ver- 
fahren für die Aufstellung von Wahlvorschlägen und für die Benennung der 
Vertrauenspersonen regeln die Parteien und Wählergruppen. 

(2) Bewerber für die Wahl des Ortsbeirats können auch in einer Mitglieder- o- (2) Bewerber für die Wahl des Ortsbeirats können auch in einer Mitglieder- 
der Vertreterversammlung der Partei oder Wählergruppe auf Gemeinde- oder Vertreterversammlung der Partei oder Wählergruppe auf Gemeinde- 
ebene aufgestellt werden. In diesem Fall muss die Partei oder Wählergruppe ebene aufgestellt werden. In diesem Fall muss die Partei oder Wähler- 
die Wahlvorschläge für sämtliche Ortsbeiratswahlen in der Gemeinde in einer gruppe die Wahlvorschläge für sämtliche Ortsbeiratswahlen in der Ge- 
oder mehreren gemeinsamen Versammlungen aufstellen. meinde in einer oder mehreren gemeinsamen Versammlungen aufstellen. 

(3) Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 
Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, die 
Form der Einladung, die Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter, die 

(3) Über den Verlauf der Versammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 
Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, die 
Form der Einladung, die Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter, 
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Ergebnisse der Abstimmungen sowie über die Vertrauenspersonen und die 
jeweilige Ersatzperson nach § 11 Abs. 3 Satz 3 enthalten. Die Niederschrift 

die Ergebnisse der Abstimmungen sowie über die Vertrauenspersonen und 
die jeweilige Ersatzperson nach § 11 Abs. 3 Satz 3 enthalten. Die Nieder- 

ist von dem Versammlungsleiter, dem Schriftführer und zwei weiteren Mitglie- schrift ist von dem Versammlungsleiter, dem Schriftführer und zwei weite- 
dern oder Vertretern zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem ren Mitgliedern oder Vertretern zu unterzeichnen; sie haben dabei gegen- 
Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber in gehei- über dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewer- 
mer Abstimmung erfolgt ist und die Anforderungen nach Abs. 1 Satz 3 be- 
achtet worden sind. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versiche- 
rung an Eides statt zuständig. 

ber in geheimer Abstimmung erfolgt ist und die Anforderungen nach Abs. 1 
Satz 4 beachtet worden sind. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen 
Versicherung an Eides statt zuständig. 

§ 14 § 14 
Mängelbeseitigung Mängelbeseitigung 

(1) Der Wahlleiter hat die Wahlvorschläge sofort nach Eingang auf Ord- 
nungsmäßigkeit und Vollständigkeit zu prüfen; die Prüfung partei- oder wäh- 
lergruppeninterner Vorgänge (§ 12 Abs. 1 Satz 6) ist ausgeschlossen. Stellt 
er Mängel fest, die die Gültigkeit eines Wahlvorschlags berühren, so soll er, 
falls die Mängel noch vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvor- 
schläge (§ 13 Abs. 1) abgestellt werden können, unverzüglich auf ihre Besei- 
tigung hinwirken. 

(1) Der Wahlleiter hat die Wahlvorschläge sofort nach Eingang auf Ord- 
nungsmäßigkeit und Vollständigkeit zu prüfen; die Prüfung partei- oder 
wählergruppeninterner Vorgänge (§ 12 Abs. 1 Satz 6) ist ausgeschlossen. 
Stellt er Mängel fest, so soll er unverzüglich auf ihre Beseitigung hinwirken. 

(2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel gültiger Wahl- (2) Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel gültiger 
vorschläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor, wenn Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht 
1. vor, wenn 
die Form oder Frist des § 13 Abs. 1 nicht gewahrt ist, 1. 
2. die Form oder Frist des § 13 Abs. 1 nicht gewahrt ist, 
die erforderlichen gültigen Unterschriften fehlen (§ 11 Abs. 3 und 4), 2. 
3. die erforderlichen gültigen Unterschriften fehlen (§ 11 Abs. 3 und 4), 
der Nachweis über die Versammlung zur Aufstellung der Bewerber nicht er- 
bracht ist (§ 12 Abs. 3), 

3. 
der Nachweis über die Versammlung zur Aufstellung der Bewerber nicht er- 
bracht ist (§ 12 Abs. 3), 4. 

der Nachweis über die Wahlberechtigung der Unterzeichner des Wahlvor- 
schlags fehlt (§ 11 Abs. 4). 
Fehlt die Zustimmungserklärung eines Bewerbers nach § 11 Abs. 2 Satz 3, 
so ist der Wahlvorschlag insoweit ungültig. 

4. 
der Nachweis über die Wahlberechtigung der Unterzeichner des Wahlvor- 
schlags fehlt (§ 11 Abs. 4). 
Fehlt die Zustimmungserklärung eines Bewerbers nach § 11 Abs. 2 Satz 3, 
so ist der Wahlvorschlag insoweit ungültig. 

(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Wahlvorschlags (§ 15) 
ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen. (3) Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Wahlvorschlags (§ 15) 

ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen. 
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§ 15 § 15 
Zulassung und Veröffentlichung der Wahlvorschläge Zulassung und Veröffentlichung der Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlausschuss beschließt am achtundfünfzigsten Tag vor der Wahl 
in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. 

(1) Der Wahlausschuss beschließt am achtundfünfzigsten Tag vor der Wahl 
in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. 

(2) Ein Wahlvorschlag ist zurückzuweisen, wenn er verspätet eingereicht ist 
oder den Anforderungen nicht entspricht, die durch dieses Gesetz und die 
Kommunalwahlordnung aufgestellt sind. Sind in einem Wahlvorschlag die 

(2) Ein Wahlvorschlag ist zurückzuweisen, wenn er verspätet eingereicht ist 
oder den Anforderungen nicht entspricht, die durch dieses Gesetz und die 
Kommunalwahlordnung aufgestellt sind. Sind in einem Wahlvorschlag die 

Anforderungen nur hinsichtlich einzelner Bewerber nicht erfüllt, so werden sie Anforderungen nur hinsichtlich einzelner Bewerber nicht erfüllt, so werden 
aus dem Wahlvorschlag gestrichen; Entsprechendes gilt für die Unterzeich- 
ner eines Wahlvorschlags. 

sie aus dem Wahlvorschlag gestrichen; Entsprechendes gilt für die Unter- 
zeichner eines Wahlvorschlags. 

(3) Weist der Wahlausschuss einen Wahlvorschlag zurück, so kann die Ver- 
trauensperson des Wahlvorschlags hiergegen binnen zwei Tagen nach Ver- 
kündung der Entscheidung Einspruch bei dem Wahlleiter einlegen; über den 
Einspruch entscheidet der Wahlausschuss. 

(3) Weist der Wahlausschuss einen Wahlvorschlag zurück, so kann die Ver- 
trauensperson des Wahlvorschlags hiergegen binnen zwei Tagen nach Ver- 
kündung der Entscheidung Einspruch bei dem Wahlleiter einlegen; über 
den Einspruch entscheidet der Wahlausschuss. 

(4) Der Wahlleiter macht die zugelassenen Wahlvorschläge spätestens am 
achtundvierzigsten Tag vor der Wahl öffentlich bekannt und veranlasst, dass 
amtliche Musterstimmzettel verteilt werden; er kann sich dazu vereinfachter, 
nicht adressierter Verteilungsformen bedienen. Die Wahlvorschläge sind in 
der Reihenfolge zu veröffentlichen, dass zuerst die im Landtag vertretenen 
Parteien nach der Zahl ihrer Landesstimmen bei der letzten Landtagswahl 
aufgeführt werden. Danach folgen die in der zu wählenden Vertretungskör- 

(4) Der Wahlleiter macht die zugelassenen Wahlvorschläge spätestens am 
achtundvierzigsten Tag vor der Wahl öffentlich bekannt und veranlasst, 
dass amtliche Musterstimmzettel ausgelegt werden. Die Wahlvorschläge 
sind in der Reihenfolge zu veröffentlichen, dass zuerst die im Landtag ver- 
tretenen Parteien nach der Zahl ihrer Landesstimmen bei der letzten Land- 
tagswahl aufgeführt werden. Danach folgen die in der zu wählenden Vertre- 
tungskörperschaft vertretenen Parteien und Wählergruppen in der Reihen- 

perschaft vertretenen Parteien und Wählergruppen in der Reihenfolge der bei folge der bei der letzten Wahl erreichten Anzahl der Stimmen. Schließlich 
der letzten Wahl erreichten Anzahl der Stimmen. Schließlich folgen die übri- 
gen Wahlvorschläge, über deren Reihenfolge das Los entscheidet. Das Los 

folgen die übrigen Wahlvorschläge, über deren Reihenfolge das Los ent- 
scheidet. Das Los ist in der Sitzung des Wahlausschusses, in der über die 

ist in der Sitzung des Wahlausschusses, in der über die Zulassung der Wahl- Zulassung der Wahlvorschläge entschieden wird, vom Wahlleiter zu ziehen. 
vorschläge entschieden wird, vom Wahlleiter zu ziehen. 

(5) Weist ein Bewerber gegenüber dem Wahlleiter bis zum Ablauf der Frist 
(5) Weist ein Bewerber gegenüber dem Wahlleiter bis zum Ablauf der Frist 
für die Einreichung der Wahlvorschläge nach, dass für ihn im Melderegister 
eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetra- 
gen ist, ist in der Bekanntmachung nach Abs. 4 Satz 1 anstelle seiner An- 
schrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden; die An- 
gabe eines Postfachs genügt nicht. 

für die Einreichung der Wahlvorschläge nach, dass für ihn im Melderegister 
eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes einge- 
tragen ist, ist in der Bekanntmachung nach Abs. 4 Satz 1 anstelle seines 
Wohnortes (Hauptwohnung) der Ort seiner Erreichbarkeitsanschrift zu ver- 
wenden; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. 
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§ 16 § 16 
Stimmzettel Stimmzettel 

(1) Die Stimmzettel werden für jeden Wahlkreis unter Verantwortung des 
Wahlleiters amtlich hergestellt. 

(1) Die Stimmzettel werden für jeden Wahlkreis unter Verantwortung des 
Wahlleiters amtlich hergestellt. 

(2) Auf dem Stimmzettel sind die zugelassenen Wahlvorschläge in der Rei- (2) Auf dem Stimmzettel sind die zugelassenen Wahlvorschläge in der Rei- 
henfolge nach § 15 Abs. 4 neben- oder untereinander aufzuführen. Bei jedem henfolge nach § 15 Abs. 4 neben- oder untereinander aufzuführen. Bei je- 
Wahlvorschlag sind der Name der Partei oder Wählergruppe und, sofern sie dem Wahlvorschlag sind der Name der Partei oder Wählergruppe und, so- 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese sowie die Rufnamen und Fami- fern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese sowie die Rufnamen 
liennamen der Bewerber anzugeben. Auf dem Stimmzettel wird zu jedem Be- und Familiennamen der Bewerber anzugeben. Zusätzlich können ein einge- 
werber zusätzlich tragener Doktorgrad nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 des Personalausweisgesetzes 

vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 104), § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des 
Passgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Oktober 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 291), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 104), und ein eingetragener Ordens- oder Künstlername 
nach § 5 Abs. 2 N. 12 des Personalausweisgesetzes, § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
4 des Passgesetzes angegeben werden. Auf dem Stimmzettel wird zu je- 
dem Bewerber zusätzlich 

1 
2 
3 
4 

.der Beruf oder Stand, 

.das Geburtsjahr, 

.der Geburtsname, wenn ein abweichender Familienname geführt wird, 

.ein Ordens- oder Künstlername, wenn dieser im Pass-, Personalausweis- 

1.der Beruf oder Stand, 
2.das Geburtsjahr, 
3.der Geburtsname, wenn ein abweichender Familienname geführt wird, 
und 

oder Melderegister eingetragen ist, und 4.bei der Wahl der Kreistagsabgeordneten die Gemeinde der Hauptwoh- 
5.bei der Wahl der Kreistagsabgeordneten die Gemeinde der Hauptwohnung, nung, bei der Wahl der Gemeindevertreter der nach § 12 Satz 4 der Hessi- 
bei der Wahl der Gemeindevertreter der nach § 12 Satz 4 der Hessischen 
Gemeindeordnung benannte Gemeindeteil der Hauptwohnung 
aufgenommen, wenn und soweit die jeweilige Vertretungskörperschaft dies 
mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder spätestens zwölf Mo- 
nate vor Ablauf der Wahlzeit beschlossen hat; für die Wahl der Ortsbeiräte 
muss der Beschluss der Gemeindevertretung für sämtliche Ortsbeiratswah- 

schen Gemeindeordnung benannte Gemeindeteil der Hauptwohnung 
aufgenommen, wenn und soweit die jeweilige Vertretungskörperschaft dies 
mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder beschlossen hat; für 
die Wahl der Ortsbeiräte muss der Beschluss der Gemeindevertretung für 
sämtliche Ortsbeiratswahlen einheitlich erfolgen. Ein Beschluss der jeweili- 
gen Vertretungskörperschaft bleibt solange gültig, bis diese ihn mit der 

len einheitlich erfolgen. Bei einem Nachweis nach § 15 Abs. 5 ist abweichend Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder ändert oder aufhebt. Be- 
von Satz 3 Nr. 5 für den Bewerber anstelle der Gemeinde oder des Gemein- 
deteils der Hauptwohnung die Gemeinde oder der Gemeindeteil der Erreich- 
barkeitsanschrift anzugeben. Es werden für jeden Wahlvorschlag höchstens 
so viele Personen aufgeführt, wie Vertreter zu wählen sind. 

schlüsse nach Satz 4 sowie Änderungs- und Aufhebungsbeschlüsse nach 
Satz 5 gelten frühestens zwölf Monate nach Beschlussfassung. Bei einem 
Nachweis nach § 15 Abs. 5 ist abweichend von Satz 4 Nr. 4 für den Bewer- 
ber anstelle der Gemeinde oder des Gemeindeteils der Hauptwohnung die 
Gemeinde oder der Gemeindeteil der Erreichbarkeitsanschrift anzugeben. 
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Es werden für jeden Wahlvorschlag höchstens so viele Personen aufge- 
führt, wie Vertreter zu wählen sind. 

(3) Ist nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl zu wählen, sind alle Bewer- 
ber des Wahlvorschlags auf dem Stimmzettel ohne Angabe der Partei oder 
Wählergruppe, die den Bewerber aufgestellt hat, aufzuführen. 

(3) Ist nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl zu wählen, sind alle Be- 
werber des Wahlvorschlags auf dem Stimmzettel ohne Angabe der Partei 
oder Wählergruppe, die den Bewerber aufgestellt hat, aufzuführen. 

§ 22 § 22 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis 

(1) Der Wahlausschuss stellt fest, wie viele Stimmen im Wahlkreis auf die 
einzelnen Bewerber und Wahlvorschläge abgegeben worden sind, wie viele 
Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen und welche Bewerber ge- 

(1) Der Wahlausschuss stellt fest, wie viele Stimmen im Wahlkreis auf die 
einzelnen Bewerber und Wahlvorschläge abgegeben worden sind, wie viele 
Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen und welche Bewerber ge- 

wählt worden sind; die auf einen Wahlvorschlag entfallende Stimmenzahl be- wählt worden sind; die auf einen Wahlvorschlag entfallende Stimmenzahl 
steht aus der Summe der von den Bewerbern dieses Wahlvorschlags er- 
reichten Stimmen. 

besteht aus der Summe der von den Bewerbern dieses Wahlvorschlags er- 
reichten Stimmen. 

(2) (aufgehoben) (2) (aufgehoben) 

(3) Ist die Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt, so (3) Ist die Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt, so 
werden den einzelnen Wahlvorschlägen so viele Sitze zugeteilt, wie ihnen im werden die Sitze nach dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren wie folgt auf 
Verhältnis der auf sie entfallenden Stimmenzahlen zur Gesamtstimmenzahl 
aller an der Sitzverteilung teilnehmenden Wahlvorschläge zustehen. Dabei 
erhält jeder Wahlvorschlag zunächst so viele Sitze, wie sich für ihn ganze 

die Wahlvorschläge verteilt: Die Stimmenzahlen, die für die einzelnen Wahl- 
vorschläge festgestellt worden sind, werden nacheinander so lange durch 
1, 2, 3, 4 usw. geteilt, bis so viele Höchstzahlen ermittelt sind, wie Sitze zu 

Zahlen ergeben. Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Rei- vergeben sind. Jedem Wahlvorschlag wird dabei der Reihe nach so oft ein 
henfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich nach der Berechnung nach 
Satz 1 ergeben, auf die Wahlvorschläge zu verteilen. Über die Zuteilung des 

Sitz zugeteilt, wie er jeweils die höchste Teilungszahl aufweist. Bei glei- 
chem Anspruch mehrerer Wahlvorschläge auf einen Sitz fällt dieser dem 

letzten Sitzes entscheidet bei gleichen Zahlenbruchteilen das vom Wahlleiter Wahlvorschlag zu, dessen in Betracht kommender Bewerber die größere 
zu ziehende Los. Stimmenzahl aufweist. Ergibt sich für den letzten Sitz oder die letzten Sitze 

auch nach Maßgabe von Satz 3 ein gleicher Anspruch für eine größere An- 
zahl von Wahlvorschlägen, als Sitze zu vergeben sind, entscheidet das vom 
Wahlleiter zu ziehende Los. 

(4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Abs. 3 der Wahlvorschlag einer 
Partei oder Wählergruppe, auf den mehr als die Hälfte der Stimmenzahl aller 
an der Sitzverteilung teilnehmenden Wahlvorschläge entfallen ist, nicht mehr 
als die Hälfte der insgesamt zu vergebenden Sitze, so sind die nach Zahlen- 
bruchteilen zu vergebenden Sitze abweichend von Abs. 3 Satz 3 und 4 zu 

(4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Abs. 3 der Wahlvorschlag einer 
Partei oder Wählergruppe, auf den mehr als die Hälfte aller gültigen Stim- 
men entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der insgesamt zu vergebenden 
Sitze, wird ihm abweichend von Abs. 3 vorab ein Sitz zugeteilt; für die wei- 
teren zu vergebenden Sitze ist Abs. 3 anzuwenden. 
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verteilen. In diesem Fall wird zunächst dem in Satz 1 genannten Wahlvor- 
schlag ein weiterer Sitz zugeteilt; für die danach noch zu vergebenden Sitze 
ist wieder Abs. 3 Satz 3 und 4 anzuwenden. 

(4a) Die einem Wahlvorschlag zugefallenen Sitze werden den Bewerbern in 
der Reihenfolge der Stimmenzahl zugewiesen; bei gleicher Stimmenzahl (4a) Die einem Wahlvorschlag zugefallenen Sitze werden den Bewerbern in 

der Reihenfolge der Stimmenzahl zugewiesen; bei gleicher Stimmenzahl ent- entscheidet die Reihenfolge der Benennung im Wahlvorschlag. 
scheidet die Reihenfolge der Benennung im Wahlvorschlag. 

(5) Ist die Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt, so 
(5) Ist die Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt, so 
sind die Bewerber des Wahlvorschlags in der Reihenfolge der Stimmenzahl 
gewählt. Über die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei gleichen Stim- 
menzahlen das vom Wahlleiter zu ziehende Los. 

sind die Bewerber des Wahlvorschlags in der Reihenfolge der Stimmenzahl 
gewählt. Über die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei gleichen 
Stimmenzahlen das vom Wahlleiter zu ziehende Los. 

(6) Bei der Verteilung der Sitze werden Bewerber nicht berücksichtigt, die 
verstorben sind, ihre Wählbarkeit verloren haben oder dem Wahlleiter (6) Bei der Verteilung der Sitze werden Bewerber nicht berücksichtigt, die 

verstorben sind, ihre Wählbarkeit verloren haben oder dem Wahlleiter schrift- schriftlich den Verzicht auf ihre Anwartschaft erklärt haben; der Verzicht 
lich den Verzicht auf ihre Anwartschaft erklärt haben; der Verzicht kann nicht 
widerrufen werden. 

kann nicht widerrufen werden. 

(7) Sind mehr Sitze zu verteilen, als Bewerber gewählt worden sind, bleiben 
die überschüssigen Sitze unbesetzt; die gesetzliche Mitgliederzahl der Ver- 
tretungskörperschaft vermindert sich für die Wahlzeit entsprechend. 

(7) Sind mehr Sitze zu verteilen, als Bewerber gewählt worden sind, bleiben 
die überschüssigen Sitze unbesetzt; die gesetzliche Mitgliederzahl der Ver- 
tretungskörperschaft vermindert sich für die Wahlzeit entsprechend. 

§ 32 § 32 
Nachwahl Nachwahl 

(1) Eine Nachwahl findet statt, (1) Eine Nachwahl findet statt, 

1. wenn die Wahl in einem Wahlkreis oder Wahlbezirk infolge höherer Gewalt 1. wenn die Wahl in einem Wahlkreis oder Wahlbezirk infolge höherer Ge- 
nicht durchgeführt werden konnte, walt nicht durchgeführt werden konnte, 

2 . wenn eine Gemeindevertretung oder ein Kreistag durch die Aufsichtsbe- 2. wenn eine Gemeindevertretung oder ein Kreistag durch die Aufsichtsbe- 
hörde vorzeitig ausgelöst wird, hörde vorzeitig aufgelöst wird, 

3 . wenn aus Anlass der Änderung von Gemeinde- und Kreisgrenzen eine 3. wenn aus Anlass der Änderung von Gemeinde- und Kreisgrenzen eine 
Wahl erforderlich wird; dies gilt insbesondere, wenn eine Gemeinde in eine 
andere Gemeinde eingegliedert wird oder sich Gemeinden zu einer neuen 
Gemeinde zusammenschließen. 

Wahl erforderlich wird; dies gilt insbesondere, wenn eine Gemeinde in eine 
andere Gemeinde eingegliedert wird oder sich Gemeinden zu einer neuen 
Gemeinde zusammenschließen. 
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(2) Ist eine Nachwahl nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 2 erforderlich, gilt 
Folgendes: 

(2) Ist eine Nachwahl nach Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 2 erforderlich, gilt Folgen- 
des: 

1.Wird eine Gemeinde in eine andere Gemeinde eingegliedert, gilt der Wohn- 1.Wird eine Gemeinde in eine andere Gemeinde eingegliedert, gilt der 
sitz in der eingegliederten Gemeinde als Wohnsitz in der aufnehmenden Ge- 
meinde. Wird eine neue Gemeinde gebildet, gilt der Wohnsitz in den zusam- 
mengeschlossenen Gemeinden als Wohnsitz in der neuen Gemeinde. 

Wohnsitz oder dauernde Aufenthalt in der eingegliederten Gemeinde als 
Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt in der aufnehmenden Gemeinde; wird 
eine neue Gemeinde gebildet, gilt der Wohnsitz oder dauernde Aufenthalt in 
den zusammengeschlossenen Gemeinden als Wohnsitz oder dauernder 
Aufenthalt in der neuen Gemeinde. 

2. Für Parteien und Wählergruppen, die während der vor der Grenzänderung 2. Für Parteien und Wählergruppen, die während der vor der Grenzände- 
laufenden Wahlzeit mit mindestens einem Vertreter ununterbrochen in einer rung laufenden Wahlzeit mit mindestens einem Vertreter ununterbrochen in 
der Gemeindevertretungen der von der Grenzänderung betroffenen Gemein- einer der Gemeindevertretungen der von der Grenzänderung betroffenen 
den vertreten waren, gilt § 11 Abs. 4 nicht. Gemeinden vertreten waren, gilt § 11 Abs. 4 nicht. 

3. § 15 Abs. 4 Satz 3 gilt mit der Maßgabe, dass sich die Anzahl der Stimmen 3. § 15 Abs. 4 Satz 3 gilt mit der Maßgabe, dass sich die Anzahl der Stim- 
für Parteien und Wählergruppen, die in den Gemeindevertretungen der von 
der Grenzänderung betroffenen Gemeinden vertreten waren, nach der bei 
der letzten Gemeindewahl erreichten Zahl der gewichteten Stimmen be- 

men für Parteien und Wählergruppen, die in den Gemeindevertretungen der 
von der Grenzänderung betroffenen Gemeinden vertreten waren, nach der 
bei der letzten Gemeindewahl erreichten Zahl der gewichteten Stimmen be- 

stimmt; die gewichteten Stimmen von Parteien und Wählergruppen, die in al- stimmt; die gewichteten Stimmen von Parteien und Wählergruppen, die in 
len oder mehreren Gemeindevertretungen vertreten waren, werden zusam- 
mengezählt. Die Zahl der gewichteten Stimmen wird in der Weise ermittelt, 
dass die Zahl der für den Wahlvorschlag abgegebenen gültigen Stimmen 

allen oder mehreren Gemeindevertretungen vertreten waren, werden zu- 
sammengezählt. Die Zahl der gewichteten Stimmen wird in der Weise er- 
mittelt, dass die Zahl der für den Wahlvorschlag abgegebenen gültigen 

durch die Gesamtzahl der gültigen Stimmen dividiert und sodann mit der Ge- Stimmen durch die Gesamtzahl der gültigen Stimmen dividiert und sodann 
samtzahl der gültigen Stimmzettel multipliziert wird. mit der Gesamtzahl der gültigen Stimmzettel multipliziert wird. 

4 . Maßgeblich für die Zahl der zu wählenden Gemeindevertreter nach § 38 4. Maßgeblich für die Zahl der zu wählenden Gemeindevertreter nach § 38 
der Hessischen Gemeindeordnung sind die letzten vor der Grenzänderung 
vom Hessischen Statistischen Landesamt festgestellten Einwohnerzahlen 
der Gemeinden, die von der Grenzänderung betroffen sind. 

der Hessischen Gemeindeordnung sind die letzten vor der Grenzänderung 
vom Hessischen Statistischen Landesamt festgestellten Einwohnerzahlen 
der Gemeinden, die von der Grenzänderung betroffen sind. 

(3) Nachwahlen nach Abs. 1 Nr. 1 sind binnen vier Monaten nach Wegfall der (3) Nachwahlen nach Abs. 1 Nr. 1 sind binnen vier Monaten nach Wegfall 
Hinderungsgründe, Nachwahlen nach Abs. 1 Nr. 2 binnen vier Monaten nach der Hinderungsgründe, Nachwahlen nach Abs. 1 Nr. 2 binnen vier Monaten 
rechtswirksamer Auflösung der Vertretungskörperschaft und Nachwahlen 
nach Abs. 1 Nr. 3 binnen sechs Monaten nach rechtswirksamer Grenzände- 

nach rechtswirksamer Auflösung der Vertretungskörperschaft und Nach- 
wahlen nach Abs. 1 Nr. 3 binnen sechs Monaten nach rechtswirksamer 

rung abzuhalten. Wäre eine Nachwahl nach Abs. 1 Nr. 3 innerhalb eines Jah- Grenzänderung abzuhalten. Wäre eine Nachwahl nach Abs. 1 Nr. 3 inner- 
res vor Ablauf der allgemeinen Wahlzeit vorzunehmen, so kann davon abge- 
sehen werden. 

halb eines Jahres vor Ablauf der allgemeinen Wahlzeit vorzunehmen, so 
kann davon abgesehen werden. 
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(4) Ist die Wahl in einem Wahlkreis nicht durchgeführt worden, weil keine o- 
der keine gültigen Wahlvorschläge eingereicht worden sind, so kann die Auf- 

(4) Ist die Wahl in einem Wahlkreis nicht durchgeführt worden, weil keine o- 
der keine gültigen Wahlvorschläge eingereicht worden sind, so kann die 

sichtsbehörde zu einem ihr geeignet erscheinenden Zeitpunkt eine Nachwahl Aufsichtsbehörde zu einem ihr geeignet erscheinenden Zeitpunkt eine 
für den Rest der Wahlzeit anordnen und erforderlichenfalls einen besonderen Nachwahl für den Rest der Wahlzeit anordnen und erforderlichenfalls einen 
Wahlleiter bestellen. besonderen Wahlleiter bestellen. 

(5) Auf Nachwahlen finden die Vorschriften über Wiederholungswahlen (§ 30) (5) Auf Nachwahlen finden die Vorschriften über Wiederholungswahlen 
sinngemäß Anwendung. (§ 30) sinngemäß Anwendung. 

§ 46 § 46 
Stimmzettel Stimmzettel 

(1) Die Stimmzettel enthalten Familiennamen, Rufnamen, Lebensalter am 
Tag der Wahl oder der Stichwahl, Beruf oder Stand und die Gemeinde der 
Hauptwohnung der Bewerber, jeweils den Namen des Trägers des Wahlvor- 

(1) Die Stimmzettel enthalten Familiennamen, Rufnamen, Lebensalter am 
Tag der Wahl oder der Stichwahl, Beruf oder Stand und die Gemeinde der 
Hauptwohnung der Bewerber, jeweils den Namen des Trägers des Wahl- 

schlags in der Reihenfolge nach § 45 Abs. 5 und, sofern die Partei oder Wäh- vorschlags in der Reihenfolge nach § 45 Abs. 5 und, sofern die Partei oder 
lergruppe eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei Einzelbewerbern Wählergruppe eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei Einzelbe- 
das Kennwort, im Falle einer Stichwahl die entsprechenden Angaben der 
zwei Bewerber. Zusätzlich kann für jeden Bewerber ein Ordens- oder Künst- 
lername angegeben werden, wenn dieser im Pass-, Personalausweis- oder 
Melderegister eingetragen ist. Weist ein Bewerber bis zum Ablauf der Frist 
für die Einreichung der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter nach, 
dass für ihn im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist anstelle der Gemeinde der Haupt- 
wohnung die Gemeinde der Erreichbarkeitsanschrift anzugeben. 

werbern das Kennwort, im Falle einer Stichwahl die entsprechenden Anga- 
ben der zwei Bewerber. Zusätzlich können ein eingetragener Doktorgrad 
nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 des Personalausweisgesetzes, § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
3 des Passgesetzes und ein eingetragener Ordens- oder Künstlername 
nach § 5 Abs. 2 Nr. 12 des Personalausweisgesetzes, § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
4 des Passgesetzes angegeben werden. Weist ein Bewerber bis zum Ab- 
lauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahl- 
leiter nach, dass für ihn im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, ist anstelle der Ge- 
meinde der Hauptwohnung die Gemeinde der Erreichbarkeitsanschrift an- 
zugeben. 

(2) Wird nur eine Bewerbung zugelassen, enthalten die Stimmzettel die in 
Abs. 1 genannten Angaben des Bewerbers und lauten auf "Ja" und "Nein". 
Dies gilt entsprechend, wenn nur ein Bewerber an der Stichwahl teilnimmt. 

(2) Wird nur eine Bewerbung zugelassen, enthalten die Stimmzettel die in 
Abs. 1 genannten Angaben des Bewerbers und lauten auf "Ja" und "Nein". 
Dies gilt entsprechend, wenn nur ein Bewerber an der Stichwahl teilnimmt. 
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§ 58 § 58 
Geltungsbereich Geltungsbereich 

Soweit in den §§ 59 bis 64 nichts anderes bestimmt ist, gelten die für die 
Wahl der Gemeindevertretung maßgeblichen Vorschriften dieses Gesetzes 
für die Wahl des Ausländerbeirats entsprechend. Briefwahl findet nur statt, 
wenn die Gemeinde dies in der Hauptsatzung vorsieht. 

Soweit in den §§ 59 bis 64 nichts anderes bestimmt ist, gelten die für die 
Wahl der Gemeindevertretung maßgeblichen Vorschriften dieses Gesetzes 
für die Wahl des Ausländerbeirats entsprechend. 

§ 67 § 67 
Fristen und Termine, Schriftform, öffentliche Bekanntmachungen Fristen und Termine, Schriftform, öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder (1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und Termine verlängern o- 
ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf der ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin 
einen Sonnabend, einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag fällt. Eine auf einen Sonnabend, einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag fällt. 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist ausgeschlossen. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist ausgeschlossen. 

(2) Soweit in diesem Gesetz und den hierzu erlassenen Rechtsverordnungen (2) Soweit in diesem Gesetz und den hierzu erlassenen Rechtsverordnun- 
nichts anderes bestimmt ist, müssen schriftliche Erklärungen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein und bei dem zuständigen Empfänger im 
Original vorliegen. 

gen nichts anderes bestimmt ist, müssen schriftliche Erklärungen persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein und bei dem zuständigen Empfänger 
im Original vorliegen. 

(3) Öffentliche Bekanntmachungen des Gemeindevorstands, des Kreisaus- 
schusses und des Wahlleiters nach diesem Gesetz und den aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erfolgen in einer im Wahlkreis 
verbreiteten, mindestens einmal wöchentlich erscheinenden Zeitung, in ei- 
nem Amtsblatt oder im Internet. Erfolgen öffentliche Bekanntmachungen 
mehrerer Gemeinden in derselben Zeitung oder demselben Amtsblatt, kön- 
nen sie verbunden werden. Erfolgt die öffentliche Bekanntmachung im Inter- 
net, 

(3) Öffentliche Bekanntmachungen des Gemeindevorstands, des Kreisaus- 
schusses und des Wahlleiters nach diesem Gesetz und den aufgrund die- 
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erfolgen in einer im Wahl- 
kreis verbreiteten, mindestens einmal wöchentlich erscheinenden Zeitung, 
in einem Amtsblatt oder im Internet. Erfolgen öffentliche Bekanntmachun- 
gen mehrerer Gemeinden in derselben Zeitung oder demselben Amtsblatt, 
können sie verbunden werden. Erfolgt die öffentliche Bekanntmachung im 
Internet, 

1 . sind die Unversehrtheit, Vollständigkeit und Ursprungszuordnung der Ver- 1. sind die Unversehrtheit, Vollständigkeit und Ursprungszuordnung der 
Veröffentlichung nach aktuellem Stand der Technik zu gewährleisten, 
2. ist statt einer Anschrift nur der Wohnort anzugeben, 

öffentlichung nach aktuellem Stand der Technik zu gewährleisten, 
2. ist statt einer Anschrift nur der Wohnort anzugeben, 
3. ist die Veröffentlichung des Kreisausschusses oder des Kreiswahlleiters an 3. ist die Veröffentlichung des Kreisausschusses oder des Kreiswahlleiters 
einer oder mehreren bestimmten Stellen der Kreisverwaltung und die Veröf- 
fentlichung des Gemeindevorstands oder des Gemeindewahlleiters an einer 
oder mehreren bestimmten Stellen der Gemeindeverwaltung zu jedermanns 
Einsicht während der Dienststunden auszuhängen und 

an einer oder mehreren bestimmten Stellen der Kreisverwaltung und die 
Veröffentlichung des Gemeindevorstands oder des Gemeindewahlleiters an 
einer oder mehreren bestimmten Stellen der Gemeindeverwaltung zu jeder- 
manns Einsicht während der Dienststunden auszuhängen und 
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. sind personenbezogene Daten in öffentlichen Bekanntmachungen nach § 
5 Abs. 4 Satz 1 und § 48 spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe des 

4. sind personenbezogene Daten in öffentlichen Bekanntmachungen nach § 
15 Abs. 4 Satz 1 und § 48 spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses im Wahlkreis, in öffentlichen Bekanntmachungen nach § 23 Wahlergebnisses im Wahlkreis, in öffentlichen Bekanntmachungen nach § 
Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 2, spätestens sechs 
Monate nach dem Ende der Wahlzeit zu löschen. 

23 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 2, spätestens 
sechs Monate nach dem Ende der Wahlzeit zu löschen. 

Im Übrigen gilt die Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Ge- 
meinden und Landkreise vom 12. Oktober 1977 (GVBl. I S. 409), geändert 

Im Übrigen gilt die Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Ge- 
meinden und Landkreise vom 12. Oktober 1977 (GVBl. I S. 409), geändert 

durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), in der jeweils gelten- durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), in der jeweils gel- 
den Fassung mit der Maßgabe, dass in dem Hinweis nach § 5a Abs. 1 Satz 2 tenden Fassung. 
der Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden und 
Landkreise zusätzlich die Veröffentlichungsstellen nach Satz 3 Nr. 3 benannt 
werden müssen. 
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